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1. Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Schwetzingen beabsicht igt die Aufstel lung des Bebauungsplans 

„Südliches Rangiergelände Hirschacker“ in 68723 Schwetzingen. Innerhalb 

des Plangebietes sol l Gewerbenutzung entstehen.  

 

Außerhalb des Plangebietes bef inden sich im Süden und Südwesten gewerb-

l ich genutzte Flächen sowie Westen und im Norden Wohnbebauung. Im Os-

ten verläuft  die Bahntrasse Mannheim-Schwetzingen und daran anschl ie-

ßend Waldf läche. Die von den gewerbl ichen Grundstücken sowie dem Stra-

ßen- und Schienenverkehr ausgehenden Geräusche sind im Rahmen der 

Lärmvorsorge zu berechnen und die Einwirkungen auf die geplante Bebau-

ung innerhalb des Plangebietes „Südliches Rangiergelände Hirschacker“ der 

Stadt Schwetzingen zu prognost izieren und nach den geltenden Regelwer-

ken zu beurteilen.  

 

Die Emissionen des Verkehrslärms auf den öffent l ichen Straßen und Schie-

nenwege sind in diesem Untersuchungsbericht zu berechnen und deren Ein-

wirkung auf den Bebauungsplan „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“  

der Stadt Schwetzingen nach der DIN 18005, Beiblatt  1 [2] und der 16. BIm-

SchV [3] zu bewerten. Erforder l ichenfal ls sind akt ive oder passive baul iche 

Maßnahmen zum Schutz vor unzulässigen Immissionen festzulegen. 

 

Die gewerbl ichen Aktiv itäten auf den umliegenden Betr iebsgrundstücken 

sind überschlägl ich auf der s icheren Seite l iegend anzunehmen, die Beur-

tei lungspegel innerhalb des Bebauungsplanes zu prognostiz ieren und nach 

DIN 18005, Beiblatt  1 [9] sowie TA-Lärm [4] zu beurteilen.  

 

Es sol l überprüft  werden ob auf das Plangebiet und die dar in geplante Be-

bauung im Sinne des BImSchG und mitgeltenden Regelwerke, Verordnungen 

sowie Normen unter Zugrundelegung der geplanten Nutzung schädl iche Um-

welteinwirkungen, hier Geräuschimmissionen der öffent l ichen Verkehrswege 

und der umliegenden gewerbl ichen Flächen einwirken. Ist dies der Fal l sol-

len in einem weiteren Schr it t  Maßnahmen aufgezeigt werden, mit denen ge-

sunde Wohnverhältnisse im Sinne der geltenden Regelwerke hergestel lt  

werden können. Wenn erforder l ich sind akt ive oder passive Schal lschutz-

maßnahmen zu prüfen.  
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Um die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nach-

barschaft des Plangebietes „Südliches Rangiergelände Hirschacker“ der 

Stadt Schwetzingen vor schädlichen Geräuscheinwirkungen zu schützen, 

sol l d ie Festsetzungen von Geräuschkontingenten nach DIN 45691 erfolgen. 

 

In der auszuarbeitenden schal ltechnischen Immissionsprognose sind für das 

Plangebiet Emissionskontingente (LEK) nach DIN 45691 zu definieren. Die 

LEK innerhalb des Plangebietes sind so festzusetzen, dass in der Nachbar-

schaft außerhalb des Plangebiets an den nächstgelegenen Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen nach DIN 4109-1, 2018 Nummer 3.1.6 die dort 

geltenden Immissionsrichtwerte der TA-Lärm nicht überschr it ten werden. Zu 

beachten sind die bestehenden gewerblich genutzten Flächen südlich und 

südwestl ich des Plangebiets. Die aus schal ltechnischer Sicht immissionsre-

levante Vorbelastung der bestehenden Gewebef lächen in der Nachbarschaft  

des Plangebietes wird bei der Fest legung der Emissionskont ingente inner-

halb des Plangebietes berücksicht igt.  

 

Die Festsetzung von Emissionskont ingenten innerhalb des Plangebietes 

wird gewählt,  da die zukünft ige Nutzung des Plangebietes durch die sich 

entwickelnden Betr iebe aus schalltechnischer Sicht,  d. h., mit den sich aus 

der Bebauung ergebenden Abschirmungen und Ref lexionen, z. Zt.  nicht be-

kannt ist bzw. eine von der Nutzung des Gewerbegebietes unabhängige Aus-

sage zur Gewerbelärmeinwirkung auf die Nachbarschaft getroffen werden 

sol l,  d ie auch in Zukunft bei geänderter  Nutzung der schon vorhandenen 

Betr iebe Bestand hat und eine ausreichende Nutzung des Plangebietes zu-

lässt,  gleichzeit ig jedoch auch eine Begrenzung der Schal labstrahlung be-

deutet.  Um der Entwicklung des Plangebietes jetzt und in Zukunft entspre-

chenden Spielraum zu geben, werden nachfolgend al lgemeine Festsetzun-

gen getroffen. Die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in 

der Nachbarschaft ( im Süden und Südwesten Gewerbegebiet,  im Westen 

und Norden des Plangebiets Wohnnutzung) wird mit der Festsetzung von 

Emissionskontingenten innerhalb des Plangebietes „Südliches Rangierge-

lände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen vor unzulässigen gewerbl ichen 

Geräuschimmissionen geschützt.  Des Weiteren ist eine aus schal ltechni-

scher, immissionsschutzrecht l icher Sicht  geordnete Entwicklung des Plan-

gebietes auch in Zukunft sichergestel lt .   



 Seite 6 v. 58 
                      IMMISSIONSPROGNOSE   25.0908 

 18.12.2025 
 
 
 

Innerhalb des Plangebietes „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der 

Stadt Schwetzingen gelten für die ansiedlungswil l igen Betr iebe die Anforde-

rungen der TA-Lärm, die im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen sind.  

Weiterhin sind bei der Ausführungsplanung der ansiedlungswil l igen Gewer-

bebetr iebe oder deren Erweiterung und Umbau die sich aus der Festsetzung 

der Emissionskont ingente und der Grundstücksgröße ergebenden Immissi-

onskontingente an der Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen außerhalb 

des Plangebiets einzuhalten und rechner isch nachzuweisen.  

 

Als schallpegelmindernd können bei dieser Ausbreitungsrechnung nach DIN 

9613-2 im Zuge der Objektgenehmigung der Geländever lauf,  bestehende 

Gebäude und Schal lschirme etc. unter Beachtung der TA-Lärm und der DIN 

9613-2 berücksicht igt werden. 

 

 

2. Örtliche Situation 

 

Die Lage und die Grenzen des Bebauungsplanes kann dem bei l iegenden 

Lageplan mit Kennzeichnung der Plangebietsgrenzen in der Anlage 1.1  so-

wie den Ausschnit ten aus dem Kataster in den Anlagen 1.2ff  entnommen 

werden.  

 

Der Bebauungsplan „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Sch-

wetzingen l iegt am östl ichen Rand der bestehenden Bebauung von Schwet-

zingen-Hirschacker, öst l ich der Bebauung entlang der der Rheintalstraße 

und westl ich der Bahntrasse Mannheim-Schwetzingen.  

 

Erschlossen wird der zu gewerbl ichen Nutzung geplante Bereich des Plan-

gebietes durch die öst l ich des Plangebietes bestehende Rheintalstraße und 

einen Stichweg im Süden des Plangebiets. Die bestehende Bebauung in der 

Nachbarschaft ist  1- bis 3-geschossig, die geplante Bebauung ist ebenfalls 

1- bis 2-geschossig,  ggf.  zuzüglich Dachgeschoss. Das Plangebiet und die 

Umgebung können aus schal ltechnischer Sicht nicht als eben bezeichnet 

werden. Die Geländehöhen werden bei der Erstel lung des dreidimensiona-

len, digitalen Geländemodells über eine Asci i-Datei des LfG-BW berücksich-

t igt.  Ebenfalls wird die Geländemodel l ierung über die Höhe des Straßenni-

veaus und die mitt lere Grundstückshöhe berücksicht igt.   
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Die Unter lagen der Anlagen 1.1ff  und die Ortsbesicht igung mit der Auf-

nahme der Gebäudehöhen in der Nachbarschaft des Plangebietes sowie die 

Höhendaten der Gebietsvermessung und des LfG-BW sowie die geplante 

Geländemodel l ierung bilden die Grundlage für das dreidimensionale digitale 

Geländemodel l,  das dem Lageplan in der Anlage 2  entnommen werden 

kann. 

 

 

3.  Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Dem schal ltechnischen Untersuchungsbericht l iegen folgende Planungsun-

terlagen zugrunde: 

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan mit Darstel lung des Plangebiets, An-

lage 1.1  

 
-  Katasterplan, LUBW, Anlage 1.2ff.  

 
-  Verkehrsdaten Verkehrszählung 2023, Anlage 1.4.  

 
-  Zugzahlen Deutsche Bahn AG, Fahrplanaushang , Anlage 1.5  

 
-  Ortstermin mit Dokumentat ion der ört l ichen Situat ion  

 

 

3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Den Berechnungen und Beurtei lungen l iegen folgende Regelwerke zu-

grunde: 

 

[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum 

Schutz vor schädl ichen Umwelteinwirkungen, in der 

letztgült igen Fassung  

 

[2] BauNVO Verordnung über die baul iche Nutzung der Grund-

stücke, Baunutzungsverordnung in der letztgült igen 

Fassung  
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[3] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I  S. 1036), die zuletzt durch Art ikel 1 der 

Verordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I  S. 

2334) geändert worden ist  

 
[4] TA-Lärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschrif t  zum 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische An-

leitung zum Schutz gegen Lärm - TA-Lärm), vom 26. 

August 1998, Geändert durch Verwaltungsvorschr if t  

vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[5] 24. BImSchV  Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

wege Schallschutzmaßnahmenverordnung), BGBL. 

I ,  1997, S.172, 1253, geändert durch Art.  3 V. 

23.9.1997 I 2329 

 
[6] RLS-19 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, 2019 

 
[6a] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, 1990 

 
[7] VLärmSchR 97  Richt l in ie für den Verkehrslärmschutz an Bundes-

fernstraßen in der Baulast des Bundes, 27. Mai 

1997 

 
[8] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und 

Hinweise für die Planung, Jul i 2023 

 
[9] DIN 18005 Beiblatt  1, Schallschutz im Städtebau, Schalltech-

nische Orient ierungswerte für die städtebauliche 

Planung, 7-2023 

 
[10] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforde-

rungen, Januar 2018  

 
[11] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechner ische 

Nachweise der Erfüllung der Anforderungen, Ja-

nuar 2018 
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[12] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schal ls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Tei l 2: Allgemeines Berechnungsverfah-

ren, Oktober 1999 

 
[13] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

 
[14] VDI 2571 Schal labstrahlung von Industr iebauten, August  

1976 

 
[15] VDI 2714  Schal lausbreitung im Freien, Januar 1988 

 
[16] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzein-

r ichtung, August 1987,  

 
[17] VDI 2720 Blatt  1, Schal lschutz durch Abschirmung im 

Freien, März 1997 

 
[18] VDI 3770 Emissionskennwerte von  Schal lquel len, Sport- und 

Freizeitanlagen, September 2012 

 
[19] ZTV-LSW 06  Zusätzl iche technische Vertragsbedingungen und 

Richt l in ien für die Ausführung von Lärmschutzwän-

den an Straßen, September 2008 

 
[20] Heft 3 Technischer Ber icht:  Lkw-Studie: zur Untersuchung 

der Geräuschemissionen durch logist ische Vor-

gänge von Lastkraftwagen, Hessisches Landesamt 

für Naturschutz, Umwelt und Geologie, 2024 

 
[21] Heft 192 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der LKW- 

und Ladegeräusche auf Betr iebsgeländen von 

Frachtzentren, Auslieferungslagern und Spedit io-

nen, Hessische Landesanstalt  für Umwelt ,  Umwelt-

planung Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, No-

vember 1995 

 
[22] Heft Nr. 275 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Tankstel len, August 1999 
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[23] Heft Nr. 116 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Tankstel len, Februar 1991 

 
[24] Heft Nr. 136 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Selbstbedienungswaschan-

lagen, Oktober 1992 

 
[25] Heft Nr. 73 Technischer Ber icht  zur Untersuchung der Ge-

räuschemissionen von Autowaschanlagen und de-

ren Nebeneinr ichtungen, Februar 1988 

 
[26] Merkblatt 25 Leit faden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- 

und Entladung von LKW, Landesumweltamt Nord-

rhein-Westfalen, Ausgabe 2000 

 
[27] Parkplatz Empfehlungen zur Berechnung von Schal lemissio-  

 lärmstudie nen aus Parkplätzen,  Autohöfen und Omnibusbahn-

höfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 

Schr if tenreihe Bayer isches Landesamt für Umwelt-

schutz, Heft 89, 6. Ausgabe 2007 inklusive Ergän-

zung vom März 2025 

 
[28] LAI Hinweise zur Auslegung der TA-Lärm (Fragen und 

Antworten zur TA-Lärm) in der Fassung des Be-

schlusses zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. 

und 23. März 2017  

 
[29] Daga 2017 Schal lpegelanalyse von Be- und Entladevorgängen 

mit Palettenhubwagen und beladener Palette bei 

Lkw-Logist ikzentren, Ausgabe 2017 

 
[30] Daga 2017 Untersuchung der Geräuschemissionen durch La-

devorgänge in Ladezonen von Discountern sowie 

an Wechselbrückenabstellplätzen von Logist ikun-

ternehmen, Ausgabe 2017 

 
[31] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 
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[32]  Bachelorarbeit  Hochschule Mittweida, Evaluierung 

der in der Bayer ischen Parkplatzlärmstudie (6. 

überarbeitete Auf lage) genannten mitt leren Maxi-

malpegel für die beschleunigte Abfahrt und das Tü-

renschlagen von Pkw sowie Ableitung eines Hand-

lungsleit fadens für die Verwendung dieser Daten in 

Schal l immissionsprognosen, Herr Karl Wolf,  2021 

 
[33] Österreichischer Arbeitsr ing für Lärmbekämpfung, 

Forum Schal l,  Emissionsdatenkatalog 12/2023 

 
[34] Heft 42-2000 - Integrat ion von Verkehrsplanung 

und räumlicher Planung Teil 2: Abschätzung der 

Verkehrserzeugung Dr.-Ing. Dietmar Bosserhoff,  

Wiesbaden, 2005 

 
[35] Handbuch Geräuscharme Logist ik, Fraunhofer IML, 

2024 

 
 

3.3 Einstufung der Schutzbedürftigkeit,  schalltechnische Orientierungs-

werte, Immissionsgrenzwerte, Immissionsrichtwerte  

3.3.1 Schutzbedürftigkeit  außerhalb des Plangebiets 

Nach §50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt :  „Bei raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vor-

gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädl iche Umweltein-

wirkungen … auf die ausschl ießl ich oder überwiegend dem Wohnen dienen-

den Gebiete sowie auf sonst ige schutzbedürft ige Gebiete, insbesondere öf-

fent l ich genutzte Gebiete, …, Freizeitgebiete … und öffent l ich genutzte Ge-

bäude, so weit  wie mögl ich vermieden werden. ….“ 

 

Ermittlung der Schutzwürdigkeit der bestehenden und geplanten Be-

bauung: 

Die Schutzwürdigkeit  der bestehenden Gebäude mit schutzbedürft igen Räu-

men in der Nachbarschaft des Plangebiets „Südl iches Rangiergelände 

Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen ergibt s ich gemäß TA-Lärm aus den 

Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Gebiete und Einr ichtungen, für die 

keine Festsetzungen bestehen, sind gemäß TA-Lärm entsprechend der  
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Schutzbedürft igkeit  der vorhandenen Bebauung und Nutzung zu beurtei len. 

Sofern gewerbl ich, industr iel l oder hinsicht l ich ihrer Geräuschauswirkungen 

vergleichbar genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergren-

zen (Gemengelage),  gilt  nach Nummer 6.7 der TA-Lärm, dass die für die 

zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsr ichtwerte auf einen 

geeigneten  

 

Zwischenwert,  der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien gelten-

den Werte erhöht werden können, soweit dies nach der gegenseit igen Pf l icht  

zur Rücksichtnahme erforderl ich ist.  Die Immissionsrichtwerte für Kern-, 

Dorf- und Mischgebiete sol len dabei nicht überschr it ten werden. Es ist für 

die Mittelwertbi ldung vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmminderungs-

technik eingehalten wird. Für die Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete 

Schutzwürdigkeit  des betroffenen Gebietes maßgeblich. Wesentl iche Kr ite-

r ien sind die Prägung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohn-

bebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industr iebetr iebe anderer-

seits, die Ortsüblichkeit  eines Geräusches und die Frage, welche der unver-

trägl ichen Nutzungen zuerst verwirk l icht wurde.  

 

Aus den rechtskräft igen Bebauungsplänen ergeben sich folgende immissi-

onsschutzrecht l ichen Schutzwürdigkeiten:  

 

Nummer des 
Bebauungs-
plans 

Name des Bebauungs-
plans 

Rechtskraft  Festgesetzte Art  der  
baul ichen Nutzung 

B17 „Gewann Hirschacker“  
Tei l  Südwest ,  

31.03.1964 Al lgemeines Wohngebiet  

B29 „Lange Stabdäcker“   
letz te Änderung ink lu-
s ive Vorgänger  

12.09.2013 Gewerbegebiet,  Al lge-
meines Wohngebiet  

B54 „Gewerbegebiet südl ich 
Hirschacker“  

03.04.1995 Gewerbegebiet   

B54/1 „Gewerbegebiet südl ich 
Hirschacker“  

12.09.2013 Gewerbegebiet   

B58 „Hirschacker zwischen 
Rheintals traße und 
Hirschbrunnenweg“  

06.04.1998 Al lgemeines Wohngebiet  

B60 „Hirschacker Rheinta l-
straße öst l icher Tei l  /  
Bebauung in zwei ter  
Reihe“  

26.07.2001 Al lgemeines Wohngebiet   

B67 „Südl iches Rangierge-
lände Hirschacker“  

16.04.2004 Gartenbaubetr ieb  

B69 „Lange Sandäcker  2“  
Tei l  Südwest ,  B.  17 

12.11.2005 Al lgemeines Wohngebiet  
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Dem Kasernengebiet  kann die Schutzbedürft igkeit  mit Verweis auf die Nut-

zung vergleichbar einem Mischgebiet zugeordnet werden. 

 
Die aus den obigen Planunterlagen berücksicht igten Nutzungen außerhalb 

des Plangebiets s ind in dem folgenden Bi ld vereinfachend dargestellt .  

 

 
Bi ld  1 :  Dars te l lung der  Schutzbedürf t igke i t  nach BauNVO außerhalb des Plangebiets  

 

Bei der Ermitt lung und Bewertung der Geräuscheinwirkungen gewerblicher 

Anlagen  auf die bestehende Bebauung in der Nachbarschaft außerhalb des 

Plangebiets sind neben den Anforderungen der DIN 18005,  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 
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-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 

 
-  Gewerbegebiet (GE) §8 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  65 dB(A) 

 nachts =  50 dB(A) 

 
auch die die immissionsschutzrecht l ichen Anforderungen der TA-Lärm zu 

berücksicht igen. Dabei gelten am Tage folgende Beurtei lungszeiten:  

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für  Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete e bis g nach Punkt 6.1 der TA-Lärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  

-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

 
Entgegen den Orientierungswerten der DIN 18005, bei der in der Nachtzeit  

eine Beurteilungszeit  von 8 Stunden gi lt ,  muss nach TA Lärm in der Nacht 

die für die Lärmimmissionen ungünstigste Stunde betrachtet werden. 

 

Die Immissionsr ichtwerte der TA-Lärm für die unterschiedlichen Nutzungen 

der bestehenden und geplanten Bebauung außerhalb des Plangebiets be-

tragen für gewerbl iche Geräusche.  

 
-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 nach BauNVO 

Immissionsrichtwert ( IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 

 
-  Mischgebiet (MI) §6 nach BauNVO 

Immissionsrichtwert ( IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 

 
-  Gewerbegebiet (GE) §8 nach BauNVO 

Immissionsrichtwert ( IRW) tags =  65 dB(A) 

 nachts =  50 dB(A) 

 
Die Immissionsr ichtwerte sind vor zu öffnenden Fenstern von schutzbedürf-

t igen Räumen im Sinne der DIN 4109-1, 2018 Nummer 3.16   
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(Aufenthaltsräume) zwingend einzuhalten. Die TA-Lärm kommt in den der 

Bauleitplanung nachfolgenden Objektgenehmigungsverfahren zur Anwen-

dung, so dass eine Planung nur vol lz iehbar bleibt,  soweit s ie im Vorgr if f  

bereits diese Richtwerte angemessen berücksicht igt.  Dies gi lt  insbesondere 

im vorl iegenden Fal l der Aufstel lung eines Bebauungsplans. 

 

3.3.2 Schutzbedürftigkeit  innerhalb des Plangebiets 

 

Nach §50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt :  „Bei raumbedeutsa-

men Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vor-

gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädl iche Umweltein-

wirkungen … auf die ausschl ießl ich oder überwiegend dem Wohnen dienen-

den Gebiete sowie auf sonst ige schutzbedürft ige Gebiete, insbesondere öf-

fent l ich genutzte Gebiete, …, Freizeitgebiete … und öffent l ich genutzte Ge-

bäude, so weit  wie mögl ich vermieden werden. ….“ 

 

Die Bundesregierung erlässt nach §43 bzw. §48 Bundesimmissionsschutz-

gesetzes Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschr if ten, nach denen die 

Verkehrslärmeinwirkungen zu berechnen und zu beurteilen sind.  

 

Nach §41 des Bundesimmissionsschutzgesetzes gilt :  „(1) Bei dem Bau oder 

der wesentl ichen Änderung öffent l icher Straßen sowie von Eisenbahnen, 

Magnetschwebebahnen und Straßenbahnen ist unbeschadet des § 50 

 sicherzustel len, dass durch diese keine schädl ichen Umwelteinwirkun-

gen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem 

Stand der Technik vermeidbar sind.  

(2) Absatz 1 gi lt  n icht,  soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Ver-

hältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen würden.“  

 

Diese Vorgabe der Beurtei lung des Verkehrslärms wird auf den von den vor-

handenen Straßen- und Schienenverkehrswege ausgehenden Geräuschen, 

die auf das Plangebiet mit schutzbedürft igen Räumen einwirken, übertragen.  

 

Verkehrslärm innerhalb des Plangebietes: 

Innerhalb des Plangebietes sol l nach §8 der BauNVO Gewerbegebiet (GE) 

festgesetzt werden. Es sol l aus schalltechnischer Sicht untersucht und be-

wertet werden, ob das Plangebiet als Gewerbegebiet ohne zusätzl iche  
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Schal lschutzmaßnahmen für die geplante Nutzung ausgewiesen werden 

kann bzw. welche Schal lschutzmaßnahmen erforderl ich sind.  

 

Zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse können folgende Schal lschutz-

maßnahmen ergr if fen werden. 

 
-  Abstand zwischen der Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen und den 

Geräuschemittenten in der bestehenden Nachbarschaft vergrößern 

-  Festsetzungen der Nutzungen nach BauNVO innerhalb des Plangebietes 

unter Beachtung der Geräuscheinwirkungen 

-  Aktive Schal lschutzmaßnahmen wie z. B. Schal lschutzwände oder –

wälle 

-  Grundrissorient ierungen bei Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen 

im Sinne der DIN 4109 

-  Passive Schal lschutzmaßnahmen (nicht bei gewerblichen Geräuschein-

wirkungen) 

 
Bei der städtebaul ichen Planung gelten für die im Plangebiet festgesetzte 

Gebietseinstufung Al lgemeines Wohngebiet nach Beiblatt  1 zur DIN 18005 

[9] folgende schalltechnische Orient ierungswerte (SOW): 

 
-  Gewerbegebiet (GE) §8 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  65 dB(A) 

 nachts =  50 (55) dB(A) 
 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll  der niedrigere für Industr ie, Ge-

werbe- und Freizeit lärm sowie für Geräusche vergleichbarer öffent l icher Be-

tr iebe gelten. Der höhere Wert gilt  danach für die Geräuscheinwirkung des 

öffent l ichen Straßen- und Schienenverkehrslärms.  

 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der schal ltechnischen Orientierungs-

werte (SOW) ist wünschenswert,  um die mit der Eigenart des betreffenden 

Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbe-

läst igung zu erfüllen.  In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhan-

dener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, las-

sen sich die Orient ierungswerte oft  nicht einhalten.  
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Eine eventuell erforderl iche Schal lpegelminderung sol l entsprechend der 

heranzuziehenden Lärmschutzsystemat ik des Bundesimmissionsschutzge-

setzes in erster Linie durch akt ive Schallschutzmaßnahmen herbeigeführt 

werden, da nur diese in der Lage sind auch den Außenwohnbereich ange-

messen zu schützen. 

 

Geräusche, die auf die Verkehrswege zurückzuführen sind, können die nach 

Beiblatt  1 der DIN 18005 geltenden SOW überschreiten. Überschreitungen 

der geltenden SOW durch Verkehrslärm von öffent l ichen Straßen und Schie-

nenwegen ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen erschließen sich i.S.d. Te-

nors der Rechtsprechung bis zu den geltenden Immissionsgrenzwerten 

(IGW) der 16. BImSchV [3] einer angemessenen Abwägung. Gemäß 16. BIm-

SchV [3] gelten bei den obigen Gebietseinstufungen folgende Immissions-

grenzwerte (IGW): 

 
-  Gewerbegebiet (GE) §8 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  69 dB(A) 

 nachts =  59 dB(A) 

 
Diese Vorgehensweise ist begründet in der Tatsache, dass bei Neubau oder 

wesentl icher Änderung von Straßen und Schienenwegen, die betroffenen 

Anwohner bei Überschreitung der geltenden Immissionsgrenzwerte vorran-

gig Anspruch auf akt iven Lärmschutz und wenn dieser z.B. nicht ausreicht 

bzw. unverhältnismäßig teuer ist,  Anspruch auf passiven Lärmschutz haben. 

Wenn akt ive Schallschutzmaßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht 

mögl ich sind, sind für die geplante Bebauung innerhalb des Plangebietes 

passive Lärmschutzmaßnahmen nach DIN 4109-1, 2018, abhängig von der 

Nutzung der Räume, festzusetzen.  

 

Gewerbelärm innerhalb des Plangebietes: 

Unabhängig von den Orientierungswerten der DIN 18005, Beiblatt  1 müssen 

Geräusche gewerblicher Anlagen  d ie immissionsschutzrechtl ichen Anfor-

derungen der TA-Lärm [4] erfüllen. Dabei gelten am Tage folgende Beurtei-

lungszeiten:  

 
-  06.00 bis 22.00 Uhr mit dem Zuschlag für  Tagezeiten mit erhöhter Emp-

f indl ichkeit  für Gebiete d bis f  nach Punkt  6.1 der TA-Lärm 

-  werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr.  
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-  sonn- und feiertags von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 

20.00 bis 22.00 Uhr. 

 
Entgegen den Orient ierungswerten der DIN 18005, Beiblatt  1, bei der in der 

Nachtzeit  eine Beurtei lungszeit  von 8 Stunden gi lt ,  muss nach TA-Lärm in 

der Nacht die für die Lärmimmissionen ungünst igste Stunde betrachtet wer-

den.  

 

Die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sind identisch den 

SOW des Beiblattes 1 zur DIN 18005 für gewerbliche Geräusche. Die Im-

missionsr ichtwerte sol len, unter Ausschöpfung al ler technisch mögl ichen 

und wirtschaft l ich sinnvol len akt iven Schal lschutzmaßnahmen, eingehalten 

werden. Sie kommen in den der Bauleitplanung nachfolgenden Objektgeneh-

migungsverfahren zur Anwendung, so dass eine Planung nur vol lziehbar 

bleibt,  soweit sie im Vorgr if f  bereits diese Richtwerte angemessen berück-

sicht igt.  

 

Einzelne kurzzeit ige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am 

Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 

dB(A) überschreiten. 

 

 

4.  Vorgaben und Annahmen für die Immissionsprognose 

 

Die der Immissionsprognose  zu Grunde l iegenden Verkehrsdaten und die 

daraus berechneten Geräuschemissionen nach [6] und [3] sowie die gewerb-

l iche Schallabstrahlung werden in ein dreidimensionales, digitales Gelände-

model l (Simulat ionsmodel l)  eingegeben. Mit diesem werden die von der Ge-

räuschquel le ausgehenden Schal lemissionen berechnet und deren Schal-

l immissionen auf das Plangebiet und die umliegende bestehende Bebauung 

prognostiz iert .   
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4.1 Digitales Geländemodell  

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schallaus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das dreidimensionale, digital is ierte Geländemodel l (Simulat ionsmodel l)  in 

Höhe und Ausdehnung eingefügt. Es werden im Detail unter  anderem fol-

gende, die Immissionsprognose beeinf lussende Parameter, berücksicht igt.  

 
-  Geländever lauf 

-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (Wiese, Acker) oder ref lekt ierend 

(Asphalt-,  Pf lasterbelag) 

-  Bestehende Gebäudeanordnung und Gebäudehöhe in direkter  Nachbar-

schaft des Plangebietes 

-  Wände, Wälle 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung, Zuschläge für Im-

puls-,  Ton- und/oder Informationshalt igkeit  

-  Lage der Immissionsorte gemäß der geplanten Geschosse an den  

Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen  
 
Dabei wird die Schallausbreitung mit der Entfernung, mit Ref lexionen und 

mit Abschirmungen berechnet.  

 

Innerhalb des Plangebietes wird die mögliche Bebauung bei der Immissions-

prognose in Absprache mit dem Auftraggeber nicht berücksicht igt.  Dies ist 

begründet in der Tatsache, dass die zeit l iche Abfolge der Bebauung und die 

detai l l ierte Bauweise in der Angebotsplanung nicht bekannt ist .   

 

Daher können die mögl ichen Abschirmungen durch die geplante Bebauung 

innerhalb des Plangebietes nicht zusätzl ich berücksicht igt werden. Die zu-

sätzl iche Abschirmung der vorhandenen Bebauung innerhalb des Plangebie-

tes kann mit einem separaten Nachweis im Rahmen des Bauantrages detai l-

l iert  berücksicht igt werden. 

 

Grundlage für die Immissionsprognose ist das dreidimensionale, digital i-

sierte Geländemodel l,  das dem Lageplan in der Anlage 2  zu dieser Immis-

sionsprognose entnommen werden kann. Diesem Lageplan ist zu entneh-

men, dass die in der Nachbarschaft des Plangebietes angrenzende 



 Seite 20 v. 58 
                      IMMISSIONSPROGNOSE   25.0908 

 18.12.2025 
 
 
 

Bebauung, welche abschirmend bzw. ref lekt ierend wirkt,  sowie die vorhan-

denen akt iven Schallschutzmaßnahmen in das dreidimensionale digitale Ge-

ländemodel l eingearbeitet wurden. Die Geländehöhe des Plangebietes und 

der Umgebung wurde ebenfalls in das Geländemodell  über eine Asci i-Datei 

des LfG-BW eingearbeitet.  

 

 
Bi ld  1 :  Ausschni t t  aus dem dre id imens ionalen,  d ig i ta len Geländemodel l  

 

 

4.2 Straßenverkehr  

 

Die Daten der Verkehrszählung außerhalb des Plangebietes wurde dem Un-

terzeichner vom Auftraggeber zur Verfügung gestel lt .  Die Emissionsgröße 

nach RLS-19 ist der A-bewertete, längenbezogene Schal l leistungspegel 

L´W A  e ines Fahrstreifenstücks in dB(A).  

 
 

Die RLS19 kennt drei unterschiedliche Fahrzeugarten: Pkw, leichte und 

schwere Lkw. Motorräder können zusätzl ich berücksicht igt werden. Der  
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Schal l leistungspegel der jewei l igen Quelle wird mit bis zu vier addit iven Grö-

ßen für die Straßendeckschichtkorrektur , die Längsneigungskorrektur, die 

Knotenpunktkorrektur und den Mehrfachref lexionszuschlag berechnet. Wei-

terhin wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit  auf dem Straßenabschnit t 

berücksicht igt.  

 

Der Schalleistungspegel je Kfz berechnet sich nach:  

 

 
Der Grundwert des Schall le istungspegels wird ermittelt  gemäß: 

 

mit folgenden Emissionsparametern je Fahrzeuggruppe: 

 

 

Nach RLS-19 sind, fal ls keine geeigneten projektbezogenen Untersuchungs- 

Straßentypen Ergebnisse vor l iegen, folgende Standardwerte für die stündl i-

che Verkehrsstärke M in Kfz/h und der Anteile p1 bzw. p2 in Abhängigkeit  

vom DTV des genannten Straßentyps zu verwenden.  



 Seite 22 v. 58 
                      IMMISSIONSPROGNOSE   25.0908 

 18.12.2025 
 
 
 

 
 
 
Für folgende Straßenoberf lächen stehen Korrekturwerte getrennt nach Pkw 

Straßenoberf läche und Lkw und Geschwindigkeitsbereichen zur Verfügung. 
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Bei Pf lasterbelägen wird nicht zwischen den verschiedenen Fahrzeuggrup-

pen unterschieden: 

 

 
 

Die Verkehrsdaten werden dem Verkehrsmonitor ing 2023, Herausgegeben 

vom Minister ium für  Verkehr Baden-Württemberg und Informationen der 

Stadt Schwetzingen entnommen, s iehe Anlage 1.4 .  

 

Dieser Anlage sind die Verkehrsdaten einzelner Streckenabschnit te für das 

Zähljahr 2023 gemäß der Vorgabe der RLS19 zu entnehmen. Damit werden 

folgende, nach der geltenden RLS19 berechneten Verkehrsdaten der Immis-

sionsprognose zu Grunde gelegt, siehe folgende Tabelle 1 .  
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Tabelle 1:  Datengrundlage der berücksicht igten Straßen 
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Die zulässige Höchstgeschwindigkeit  auf den einzelnen Straßenverkehrswe-

gen kann ebenfalls der obigen Tabel le entnommen werden.  

 

 

4.3 Schienenverkehr 

 

Istzustand 2025  

Auf der Bahntrasse mit dem Streckenabschnit t  4020 im Osten des Plange-

bietes fahren zurzeit  Güter- und Personenzüge, s iehe Anlage 1.5  Die An-

zahl der Fahrten wurde dem Unterzeichner von der Deutsche Bahn AG, 

Bahnhofsplatz 1, 76137 Kar lsruhe, Lärm-Management (CUL 1), Ressort  

Wirtschaft,  Recht und Regul ierung, siehe Anlage 1.5  für das Jahr 2025 und 

2030 mitgeteilt .  

 

Bei der Berechnung des Emissionspegels des Bahnverkehrs auf der Trasse 

werden folgende Randbedingungen berücksicht igt.   

 
-  Zuglänge  

-  Höchstgeschwindigkeit  auf diesem Streckenabschnit t   

-  Betonschwellen im Schotterbett,  Zuschlag D f b  = 2 dB 

-  Bahnübergänge Zuschlag Db ü  = 5 dB 

 
Die im Jahr 2025 die Bahntrasse Mannheim-Schwetzingen befahrenden 

Schienenfahrzeuge sind in der Anlage 1.5  dieser Immissionsprognose bei-

gefügt. Der Gesamtschall le istungspegel der Bahntrasse 4020 Mannheim-

Schwetzingen berechnet sich für das Jahr 2025 mit den obigen Angaben zu  

 
 Lw , A , 2 02 5 , t a gs  = 84,9 dB(A) 

 Lw , A , 2 02 5 , na c h t s  = 86,4 dB(A) 
 
Planstand 2030  

Auf der Bahntrasse mit dem Streckenabschnit t  4020 im Osten des Plange-

bietes fahren zurzeit  Güter- und Personenzüge, siehe Anlage 1.5a  Bei der 

Berechnung des Emissionspegels des Bahnverkehrs auf der Trasse werden 

folgende Randbedingungen berücksicht igt.   

 
-  Zuglänge  

-  Höchstgeschwindigkeit  auf diesem Streckenabschnit t   

-  Betonschwellen im Schotterbett,  Zuschlag D f b  = 2 dB  
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-  Bahnübergänge Zuschlag Db ü  = 5 dB 

 
Die im Jahr 2030 die Bahntrasse Mannheim-Schwetzingen befahrenden 

Schienenfahrzeuge sind in der Anlage 1.5a  dieser Immissionsprognose bei-

gefügt. Der Gesamtschall le istungspegel der Bahntrasse 4020 Mannheim-

Schwetzingen berechnet sich für das Jahr 2025 mit den obigen Angaben zu  

 
 Lw , A , 2 02 5 , t a gs  = 90,8 dB(A) 

 Lw , A , 2 02 5 , na c h t s  = 93,1 dB(A) 
 
Die Daten mit den Geräuschemissionen von 2030 werden der Prognoserech-

nung zu Grunde gelegt. Dabei werden auch die Zuschläge für die Bahnüber-

gänge, Brücken und die angegebene Höchstgeschwindigkeit  berücksicht igt.   

 

 

4.4 Gewerbliche Schallquellen 

 

Die gewerbl iche Geräuscheinwirkung auf das Plangebiet wird durch mehrere 

gewerbl iche Anlagen bestimmt. Dies sind die bestehenden Betr iebe in einem 

Bereich im Süden und Südwesten des Plangebietes. Die Gebietseinstufung 

der gewerbl ich genutzten Flächen im Süden und Südwesten des Plangebie-

tes können den folgenden Unterlagen entnommen werden. Der besseren 

Orientierung wegen ist in der Anlage 1.6  eine zusammenfassende Darstel-

lung der geltenden Bebauungspläne als Ausschnit t  dieser Immissionsprog-

nose beigefügt.  

 

Die gewerbl iche Schal labstrahlung der einzelnen Betr iebe kann im Rahmen 

des Bebauungsplanes nicht im Detai l untersucht werden. Ziel ist  es eine 

konservative, sichere Planung zu erstel len, die die Belange der bestehen-

den Betr iebe berücksicht igt.  Hierzu werden Ausbreitungsberechnungen der 

Geräuschemissionen von den gewerbl ich genutzten Flächen auf die beste-

hende, schutzbedürft ige Bebauung in der Nachbarschaft durchgeführt inklu-

sive der bestehenden schutzbedürft igen Bebauung auf dem Gelände des 

Plangebiets.   
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Bi ld  2 :  Ausschni t t  aus dem dre id imens ionalen,  d ig i ta len  Geländemodel l ,  Lage der  immis-

s ionsre levanten gewerb l ichen Schal lquel len im Bestand.  

 

Unter Beachtung der Gebietseinstufung der bestehenden schutzbedürft igen 

Bebauung in der Nachbarschaft der gewerbl ich genutzten Flächen im Be-

stand wird eine Ausbreitungsberechnung der Schallabstrahlung der beste-

henden gewerbl ichen Flächen durchgeführt.  In diesen iterat iven Berech-

nungsschr it ten wird bezogen auf die Bestandsbebauung die maximal zuläs-

sige Schal labstrahlung der vorhandenen gewerbl ichen Flächen ermittelt .  
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Durch diese Berechnungsannahme wird bezogen auf das Plangebiet Bebau-

ungsplan „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen 

die größtmögl iche gewerbliche Geräuscheinwirkung berücksicht igt.  

 

Die Geräuschabstrahlung der einzelnen gewerbl ichen Flächen wurde unter 

der Beachtung unterschiedlicher Regelwerke und der obigen Maximierungs-

vorgabe iterat iv ermittelt .   

 

Für die mögliche Nutzung der gewerbl ichen Flächen können nach DIN 

18005, Nummer 5.2.3 die folgenden immissionsrelevanten, f lächenbezoge-

nen Schall le istungspegel angesetzt werden. 

 

Industriegebiet:  

 Tags:  IFSP = 65 dB(A) 

 Nachts:  IFSP = 65 dB(A) 

 
Gewerbegebiet: 

 Tags:  IFSP = 60 dB(A) 

 Nachts:  IFSP = 60 dB(A) 

 

Aufgrund der Systematik der TA-Lärm mit den um 15 dB reduzierten Immis-

sionsrichtwerten wären aufgrund der innerhalb der Gewerbef lächen und in 

der Nachbarschaft zulässigen und vorhandenen Wohnnutzung folgende im-

missionsrelevante, f lächenbezogene Schal l leistungspegel zu beachten.  

 

Industriegebiet:  

 Tags:  IFSP = 65 dB(A) 

 Nachts:  IFSP = 50 dB(A) 

 

Gewerbegebiet: 

 Tags:  IFSP = 60 dB(A) 

 Nachts:  IFSP = 45 dB(A) 

 

Aufgrund des oben erläuterten Ansatzes der umliegenden, bestehenden Be-

bauung mit schutzbedürft igen Räumen die Schutzwürdigkeit  nach derzeit i-

gen Festsetzungen und Gebietstypik zuzuordnen, wird die Geräuschabstrah-

lung der gewerbl ich genutzten Flächen (IFSP) gemäß Anlage 1.6  tei lweise  
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erhöht. Die Emissionshöhe der IFSP wird 3 Meter über Geländeniveau an-

genommen. 

 

Die Schal labstrahlung der obigen gewerblich genutzten Flächen ohne Fest-

setzungen zur zulässigen Schal labstrahlung wurde daher mit Berücksicht i-

gung der Festsetzungen innerhalb der Bebauungspläne soweit  erhöht, dass 

an der umliegenden bestehenden Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen 

außerhalb der als Gewerbegebiet festgesetzten Flächen die geltenden Im-

missionsr ichtwerte für die berücksicht igte Schutzbedürft igkeit  vergleichbar 

einem Allgemeinen Wohngebiet erreicht oder geringfügig überschrit ten wer-

den. 

 

Neben der vorstehend beschriebenen Ermitt lung der gewerbl ichen Ge-

räuscheinwirkungen im Plangebiet wurden mit dem Planungsbüro Stadtcon-

cept auch die Baugenehmigungen der Betr iebe hinsicht l ich schal ltechnisch 

relevanter Fest legungen besprochen. Hieraus ergaben sich keine höheren 

zulässigen Geräuschemissionen als die im schal ltechnischen Gutachten ge-

troffenen konservat iven Ansätze zur Geräuschabstrahlung der vorhandenen 

Betr iebe.  

 

Es muss im Sinne der Berechnungsvorgaben der DIN 4109-2, 2018 und mit 

Verweis auf die TA-Lärm davon ausgegangen werden, dass die einzelnen 

Gewerbetreibenden die geltenden Immissionsrichtwerte an den schon be-

stehenden Gebäuden mit Schutzbedürft igen Räumen nicht überschreiten.  

 

 

5. Immissionsprognose auf das Plangebiet 

 

Die Immissionsprognose wird mit der aktuel len Version der Software 

Cadna/A der Datakustik GmbH, München durchgeführt.  Cadna/A ist ein spe-

ziel l entwickeltes Computerprogramm zur Berechnung und Beurtei lung von 

Lärmimmissionen im Freien. Danach wird die Schal lausbreitung mit der Ent-

fernung unter Berücksicht igung von Ref lexionen und Abschirmungen gemäß 

den Vorgaben unter Beachtung der Geräuschart berechnet. Grundlage für  

die Immissionsprognose ist das digital is ierte, dreidimensionale Geländemo-

del l,  das dem Bild 1  sowie dem Lageplan zum Straßenverkehrslärm in der  
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Anlage 2.1,  dem Lageplan zum Schienenverkehrslärm in der Anlage 2.2, 

dem Lageplan zum Gewerbelärm in der Anlage 2.3 zu dieser Immissions-

prognose und die Aufl istung der Berechnungsparameter in der Anlage 3  zu 

dieser Immissionsprognose. 

 

 

5.1 Verkehrslärm 

5.1.1 Straßenverkehr Straßenverlauf Bestand 

 

Die Berechnung der Beurtei lungspegel durch den Straßenverkehrslärm wird 

für den Tag- und den Nachtzeitraum durchgeführt.  Die berechneten maxi-

malen Beurteilungspegel innerhalb des Bebauungsplanes „Südl iches Ran-

giergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen sind in den Raster lärm-

karten in der Anlage 4.1ff  für den Tagzeitraum und in der Anlage 4.2ff  für 

den Nachtzeitraum in einer Höhe von vier und acht Metern über Gelände 

dargestel lt .   

 

Innerhalb des Plangebietes werden an ausgewählten Punkten die Zahlen-

werte der farbl ich dargestel lten Rasterung angezeigt.  Diese ausgewählten 

Punkte sind in al len Rasterlärmkarten bezogen auf das Niveau vier Meter 

über Gelände identisch, so dass einzelne Lastfäl le schnel l und einfach ver-

gl ichen werden können. Die farbliche Rasterung erfolgt in Schrit ten zu 5 dB 

die jeweils mit Linien (Isophonen) in 1-dB-Schr it te untertei lt  werden. 

 

 

5.1.2 Schienenverkehr  

 

Die Berechnung der Beurtei lungspegel durch den Schienenverkehrslärm 

wird für den Tag- und den Nachtzeitraum durchgeführt.  Die berechneten ma-

ximalen Beurtei lungspegel innerhalb des Bebauungsplanes „Südl iches Ran-

giergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen sind in den Raster lärm-

karten in der Anlage 5.1ff  für den Tagzeitraum und in der Anlage 5.2ff  für 

den Nachtzeitraum in einer Höhe von vier Metern über Gelände dargestellt .   

 

Innerhalb des Plangebietes werden an ausgewählten Punkten die Zahlen-

werte der farbl ich dargestel lten Rasterung angezeigt.  Diese ausgewählten  
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Punkte sind in al len Rasterlärmkarten bezogen auf das Niveau vier Meter 

über Gelände identisch, so dass einzelne Lastfäl le schnel l und einfach ver-

gl ichen werden können. Die farbliche Rasterung erfolgt in Schrit ten zu 5 dB 

die jeweils mit Linien (Isophonen) in 1-dB-Schr it te untertei lt  werden. 

 

 

5.1.3 Gesamtverkehrslärm Verkehrswege  

 

Die Berechnung der Beurtei lungspegel durch den Gesamtverkehrslärm wird 

für den Tag- und den Nachtzeitraum durchgeführt.  Die berechneten maxi-

malen Beurteilungspegel innerhalb des Bebauungsplanes „Südl iches Ran-

giergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen sind in den Raster lärm-

karten in der Anlage 6.1ff  für den Tagzeitraum und in der Anlage 6.2ff  für 

den Nachtzeitraum in einer Höhe von vier und acht Metern über Gelände 

dargestel lt .   

 

Innerhalb des Plangebietes werden an ausgewählten Punkten die Zahlen-

werte der farbl ich dargestel lten Rasterung angezeigt.  Diese ausgewählten 

Punkte sind in al len Rasterlärmkarten bezogen auf das Niveau vier Meter 

über Gelände identisch, so dass einzelne Lastfäl le schnel l und einfach ver-

gl ichen werden können. Die farbliche Rasterung erfolgt in Schrit ten zu 5 dB 

die jeweils mit Linien (Isophonen) in 1-dB-Schr it te untertei lt  werden. 

 

 

5.2 Gewerbelärm 

 

Die Berechnung der Beurtei lungspegel durch den mit Verweis auf die TA-

Lärm maximal zulässigen Gewerbelärm bezogen auf die Bestandssituat ion 

wie unter Nummer 4.4 beschr ieben wird für den Tag- und den Nachtzeitraum 

durchgeführt.  Die berechneten maximalen Beurteilungspegel innerhalb des 

Bebauungsplanes „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Sch-

wetzingen sind in den Rasterlärmkarten in der Anlage 7.1ff  für den Tagzeit-

raum und in der Anlage 7.2ff  für den Nachtzeitraum in einer Höhe von vier   

und acht Metern über Gelände dargestell t .   

 

Innerhalb des Plangebietes werden an ausgewählten Punkten die Zahlen-

werte der farbl ich dargestel lten Rasterung angezeigt.  Diese ausgewählten  
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Punkte sind in al len Rasterlärmkarten bezogen auf das Niveau vier Meter 

über Gelände in Nummer 5.1.1 identisch, so dass einzelne Lastfäl le schnell  

und einfach vergl ichen werden können. Die farbl iche Rasterung erfolgt in 

Schr it ten zu 5 dB die jewei ls mit Linien ( Isophonen) in 1-dB-Schr it te unter-

tei lt  werden. 

 

 

6 Beurteilung der Prognoseergebnisse 

6.1 Verkehrslärm 

 

Bei der Beurtei lung der Prognoseergebnisse werden die geltenden Schall-

technischen Orientierungswerte der DIN 18005  

 
-  Gewerbegebiet (GE) §8 nach BauNVO 

Schal ltechn. Orient ierungswerte (SOW) tags =  65 dB(A) 

 nachts =  55 dB(A) 

 
und die geltenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

 
-  Gewerbegebiet (GE) §8 nach BauNVO 

Immissionsgrenzwerte (IGW) tags =  69 dB(A) 

 nachts =  59 dB(A) 

 
wie unter Nummer 3.3 dieser Immissionsprognose beschr ieben zu Grunde 

gelegt.  

 

 

6.1.1 Straßenverkehr 

 

Tagzeitraum, siehe Anlage 4.1ff: 

Innerhalb des Plangebiets wird im Tagzeitraum der geltenden Schalltechni-

sche Orient ierungswert der DIN 18005, Beiblatt  1 für ein Gewerbegebiet von 

SOW = 65 dB(A) in einer Höhe von 4 Metern und 8 Metern über Gelände um 

mindestens 4 dB unterschrit ten. Auch der geltende Immissionsgrenzwert der 

16. BImSchV für ein Gewerbegebiet von IGW = 69 dB(A) wird innerhalb des 

Plangebiets im Tagzeitraum um mindestens 8 dB unterschr it ten.  
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Tagzeitraum Balkone und Terrassen: 

Der Anlage 4.1ff  kann entnommen werden, dass bezogen auf die Terrassen 

und Balkone der geltende Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für ein Ge-

werbegebiet im Tagzeitraum von IGW = 69 dB(A) nicht unzulässig über-

schrit ten.  

 

So sol lte nach den Hinweisen für die Bauleitplanung aus der Städtebauli-

chen Lärmfibel des Landes Baden-Württemberg spätestens ab Beurtei lungs-

pegeln von L r ,A  > 64 dB(A) (Immissionsgrenzwert tags für ein Mischgebiet / 

Urbanes Gebiet) für  Balkone z.B. eine Verglasung (die geöffnet werden 

kann) vorgesehen werden. Damit s ind an den oben genannten Fassaden an 

al len Baugrenzen mit einem Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche von 

L r ,A  < 64 dB(A) ohne zusätzl iche Schutzmaßnahmen Außenbereiche (Bal-

kone, Freis itze) von Wohnungen zulässig. Nach dem Handbuch der verbind-

l ichen Bauleitplanung von 2017 (Ber l in) wird eine Beurtei lungspegel von L r ,A  

= 65 dB(A) zu Grunde gelegt.  

 

Wenn in einem Gewerbegebiet die Terrasse oder der Balkon nicht vergleich-

bar einem Außenwohnbereich, sondern eher vergleichbar einem Raucher-

bereich dient, dann kann dieser err ichtet werden, solange der Gesundheits-

schutz, s iehe weitere Er läuterungen unter Nummer 6.2 dieser Immissions-

prognose, eingehalten wird. zugrunde zu legen ist der Tagzeitraum. Grund-

sätzl ich ist für die stark lärmbelasteten Bereiche eine Grundr issoptimierung 

vorzusehen, bei der Fenster zu Aufenthaltsräumen und Freibereiche (Bal-

kone, Loggien) zur lärmabgewandten Seite orient iert  werden. 

 

Anmerkung: 

Von einer ungestörten Kommunikat ion auf Balkonen und Freis itzen wird 

nach „Gute Praxisbeispiele kompakter und zugleich lärmarmer städtischer 

Quart iere – Abschlussber icht“ des Bundesumweltamtes bis zu einem Beur-

tei lungspegel von L r , A  < 60 dB(A) ausgegangen. 

 

Auf der der Straße abgewandten Fassaden von err ichteten Gebäuden kann 

eine Minderung der Verkehrsgeräusche nach DIN 4109 von mindestens 5 dB 

bei günst igen Verhältnissen auch 10 dB und mehr ausgegangen werden. 
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Nachtzeitraum, siehe Anlage 4.2ff:  

Innerhalb des Plangebiets wird im Nachtzeitraum der geltenden Schal ltech-

nische Orientierungswert der DIN 18005, Beiblatt  1 für ein Gewerbegebiet 

von SOW = 55 dB(A) in 4 Meter und 8 Meter Höhe über Gelände um mindes-

tens 1 dB unterschr i t ten. Der geltende Immissionsgrenzwert der 16. BIm-

SchV für ein Gewerbegebiet von IGW = 59 dB(A) wird innerhalb des Plan-

gebiets im Nachtzeit raum um mindestens 5 dB unterschrit ten.  

 

Nachtzeitraum Balkone und Terrassen: 

Es gelten die Vorgaben wie für den Tagzeitraum. 

 

 

6.1.2 Schienenverkehr 

 

Tagzeitraum, siehe Anlage 5.1:  

Innerhalb des Plangebiets in 4 Meter über Geländeniveau wird im Tagzeit-

raum der geltenden Schal ltechnische Orientierungswert der DIN 18005, Bei-

blatt  1 für ein Gewerbegebiet von SOW = 65 dB(A) bis auf den äußersten 

west l ichen Plangebietsbereich in einer Breite von ca. 7 Metern überschrit-

ten. Im öst l ichen Bereich des Plangebiets beträgt die Überschreitung bis zu 

11 dB.  

 

Innerhalb des Plangebiets in 4 Meter über Geländeniveau wird im Tagzeit-

raum der geltenden Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für ein Gewerbe-

gebiet von IGW = 69 dB(A) bis auf den öst l ichen Plangebietsbereich in einer 

Breite von ca. 8 Metern unterschrit ten. Im öst l ichen Bereich des Plangebiets 

beträgt die Überschreitung bis zu 7 dB.  

 

Tagzeitraum, siehe Anlage 5.1a: 

Innerhalb des Plangebiets in 8 Meter über Geländeniveau wird im Tagzeit-

raum der geltenden Schal ltechnische Orientierungswert der DIN 18005, Bei-

blatt  1 für ein Gewerbegebiet von SOW = 65 dB(A) überschrit ten. Im öst l i-

chen Bereich des Plangebiets beträgt die Überschreitung bis zu 11 dB.  

 

Innerhalb des Plangebiets in 8 Meter über Geländeniveau wird im Tagzeit-

raum der geltenden Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für ein Gewerbe-

gebiet von IGW = 69 dB(A) bis auf  den südwestl ichen Bereich des 
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Plangebiets überschrit ten. Im öst l ichen Bereich des Plangebiets beträgt die 

Überschreitung bis zu 7 dB.  

 

Tagzeitraum Balkone und Terrassen: 

Der Anlage 5.2ff  kann entnommen werden, dass bezogen auf die Terrassen 

und Balkone der geltende Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für ein Ge-

werbegebiet im Tagzeitraum von IGW = 69 dB(A) in dem öst l ichen Plange-

bietsbereich in 4 Metern über Gelände in einer Breite von ca. 8 Metern über-

schrit ten wird. in 8 Metern über Gelände ist nahezu das gesamte Plangebiet  

von einer Überschreitung des geltenden Immissionsgrenzwertes betroffen.  

 

So sol lte nach den Hinweisen für die Bauleitplanung aus der Städtebauli-

chen Lärmfibel des Landes Baden-Württemberg spätestens ab Beurtei lungs-

pegeln von L r ,A  > 64 dB(A) (Immissionsgrenzwert tags für ein Mischgebiet / 

Urbanes Gebiet) für  Balkone z.B. eine Verglasung (die geöffnet werden 

kann) vorgesehen werden. Damit s ind an den oben genannten Fassaden an 

al len Baugrenzen mit einem Beurtei lungspegel der Verkehrsgeräusche von 

L r ,A  < 64 dB(A) ohne zusätzl iche Schutzmaßnahmen Außenbereiche (Bal-

kone, Freis itze) von Wohnungen zulässig. Nach dem Handbuch der verbind-

l ichen Bauleitplanung von 2017 (Ber l in) wird eine Beurtei lungspegel von L r ,A  

= 65 dB(A) zu Grunde gelegt.  

 

Wenn in einem Gewerbegebiet die Terrasse oder der Balkon nicht vergleich-

bar einem Außenwohnbereich, sondern eher vergleichbar einem Raucher-

bereich dient, dann kann dieser err ichtet werden, solange der Gesundheits-

schutz, s iehe weitere Er läuterungen unter Nummer 6.2 dieser Immissions-

prognose, eingehalten wird. zugrunde zu legen ist der Tagzeitraum. Grund-

sätzl ich ist für die stark lärmbelasteten Bereiche eine Grundr issoptimierung 

vorzusehen, bei der Fenster zu Aufenthaltsräumen und Freibereiche (Bal-

kone, Loggien) zur lärmabgewandten Seite orient iert  werden. 

 

Anmerkung: 

Von einer ungestörten Kommunikat ion auf Balkonen und Freis itzen wird 

nach „Gute Praxisbeispiele kompakter und zugleich lärmarmer städtischer 

Quart iere – Abschlussber icht“ des Bundesumweltamtes bis zu einem Beur-

tei lungspegel von L r , A  < 60 dB(A) ausgegangen.  
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Auf der der Schiene abgewandten Fassaden von err ichteten Gebäuden kann 

eine Minderung der Verkehrsgeräusche nach DIN 4109 von mindestens 5 dB 

bei günst igen Verhältnissen auch 10 dB und mehr ausgegangen werden. 

 

Nachtzeitraum, siehe Anlage 5.2:  

Innerhalb des Plangebiets in 4 Meter über Geländeniveau wird im Nachtzeit-

raum der geltenden Schal ltechnische Orientierungswert der DIN 18005, Bei-

blatt  1 für ein Gewerbegebiet von SOW = 55 dB(A) überschrit ten. Im öst l i-

chen Bereich des Plangebiets beträgt die Überschreitung bis zu 23 dB.  

 

Innerhalb des Plangebiets in 4 Meter über Geländeniveau wird im Nachtzeit-

raum der geltenden Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für ein Gewerbe-

gebiet von IGW = 59 dB(A) ebenfalls überschrit ten. Im öst l ichen Bereich des 

Plangebiets beträgt die Überschreitung bis zu 19 dB.  

 

Nachtzeitraum, siehe Anlage 5.2a: 

Innerhalb des Plangebiets in 8 Meter über Geländeniveau wird im Nachtzeit-

raum der geltenden Schal ltechnische Orientierungswert der DIN 18005, Bei-

blatt  1 für ein Gewerbegebiet von SOW = 55 dB(A) überschrit ten. Im öst l i-

chen Bereich des Plangebiets beträgt die Überschreitung bis zu 23 dB.  

 

Innerhalb des Plangebiets in 8 Meter über Geländeniveau wird im Nachtzeit-

raum der geltenden Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für ein Gewerbe-

gebiet von IGW = 59 dB(A) bis auf den südwestl ichen Bereich des Plange-

biets überschrit ten. Im öst l ichen Bereich des Plangebiets beträgt die Über-

schreitung bis zu 19 dB.  

 

Nachtzeitraum Balkone und Terrassen: 

Es gelten die Vorgaben wie für den Tagzeitraum. 

 

 

6.1.3 Gesamtverkehrslärm  

 

Hier können im Wesentl ichen die Bewertungen des Schienenverkehrslärms 

übernommen werden.  
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6.1.4 Gewerbelärm  

 

Tagzeitraum, siehe Anlage 7.1ff: 

Innerhalb des Plangebiets wird im Tagzeitraum der geltenden Schalltechni-

sche Orient ierungswert der DIN 18005, Beiblatt  1 für ein Gewerbegebiet von 

SOW = 65 dB(A) um mindestens 5 dB unterschrit ten.  

 

Diese Bewertung kann auf die geltenden Immissionsr ichtwerte der TA-Lärm 

übertragen werden. 

 

Nachtzeitraum, siehe Anlage 7.2ff:  

Innerhalb des Plangebiets wird im Nachtzeitraum der geltenden Schal ltech-

nische Orientierungswert der DIN 18005, Beiblatt  1 für ein Gewerbegebiet 

von SOW = 50 dB(A) um mindestens 5 dB unterschr it ten.  

 

Diese Bewertung kann auf die geltenden Immissionsr ichtwerte der TA-Lärm 

übertragen werden. 

 

 

6.1.5 Aktive und passive Schallschutzmaßnahmen 

 

Im Rahmendes Bauleitverfahrens wäre vor der weiteren Berechnung mögli-

cher akt iver Schallschutzmaßnahmen zu klären, ob das Plangebiet von ei-

nem Bauträger al le in bebaut wird oder anderweit ig sichergestel lt  werden 

kann, ob die Bebauung näherungsweise gleichzeit ig ( innerhalb von 1 bis 2 

Jahren) err ichtet wird und somit die Eigenabschirmung der Gebäude berück-

sicht igt werden kann. 

 

Dann wäre zu klären,  an welchen Stellen innerhalb des Plangebiets die wei-

tere Erhöhung der vorhandenen Schal lschutzwänden möglich und gewollt  

wäre und welche Höhe maximal zulässig sein könnte, auch mit Hinblick auf 

den erforderl ichen Abstand zur Bahntrasse. 

 

Es ist auch zu klären, ob aufgrund der Überschreitungen ggf. Gebäudehöhen 

reduziert werden, um mit ggf.  geringeren Höhen von Schal lschutzwänden 

eine ausreichende Schallpegelminderung zu erreichen.  
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Auf der der Schiene abgewandten Fassaden von err ichteten Gebäuden kann 

eine Minderung der Verkehrsgeräusche nach DIN 4109 von mindestens 5 dB 

bei günst igen Verhältnissen auch 10 dB und mehr ausgegangen werden. 

 

In der DIN 4109-1, 2018, Nummer 7.4 wird darauf hingewiesen, dass das 

Schal ldämm-Maß von Außenbauteilen nur vol l wirksam ist,  wenn die Türen 

und Fenster bei der Lärmeinwirkung geschlossen bleiben. Nach VDI 2719, 

Nummer 10.2 besitzen Fenster in Kippstel lung ein Schal ldämm-Maß von 

etwa 10 dB bis 15 dB. Nach Tabel le 6 der VDI 2719 sollen die in Bild 3  

dargestel lten Schal ldruckpegel innerhalb der Räume nicht  überschr it ten 

werden.  

 

Bi ld  3 :  Dars te l lung der  Werte der  Tabel le  6  der  VDI  2719 .  

 

Ab einen mitt leren Beurtei lungspegel im Nachtzeitraum von L r , A  > 45 dB(A) 

an der Fassade (siehe Anlagen 6.2) wird die Festsetzung einer schal lge-

dämmten, fensterunabhängigen Lüftung für Räume, die vorwiegend im 

Nachtzeitraum genutzt werden (Schlafräume, Kinderzimmer, Beherber-

gungszimmer) dr ingend empfohlen, solange der hygienisch notwendige Luft-

wechsel nicht über andere Räume der Wohnung, die s ich schallpegelmin-

dernd in den Schallausbreitungsweg einfügen, s ichergestel lt  werden kann. 
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Es ist sinnvoll in schutzbedürft igen Räumen, eine von den Fenstern unab-

hängige Lüftung zu ermögl ichen, so dass der Nutzer der Wohnung, wenn 

gewünscht die nöt ige Ruhe f inden kann, welche über das erforderl iche 

Schal ldämm-Maß der Fassade nach DIN 4109 ermögl icht wird. Die ggf. er-

forderl ichen Schal lschutzmaßnahmen sind bei der Erstel lung des Lüftungs-

konzeptes im Rahmen der Werkplanung zu beachten.  

 

 

6.2 Gesundheitsschutz 

 

Dem Gesundheitsschutz ist Genüge getan, wenn der auf die mögliche Be-

bauung mit  

 

-  öffenbaren, notwendigen Fenstern zu schutzbedürft igen Räumen im Sinne 

der DIN 4109 bzw.  

 

einwirkende Beurtei lungspegel  

 

-  im Tagzeitraum einen Schal ldruckpegel von L r ,A  ≤ 70 dB(A) und  

- im Nachtzeitraum einen Schalldruckpegel von L r ,A  ≤ 60 dB(A)  

 

nicht überschreitet.  Diese grundsätzliche Vorgabe des Gesundheitsschutzes 

wird innerhalb des gesamten Plangebietes in Bezug auf den Gesamtver-

kehrslärm auch mit  den vorhandenen akt ive Schallschutzmaßnahmen im 

Tagzeitraum in 4 Meter über Geländeniveau im ca. öst l ichen Viertel des 

Plangebietes nicht erfüllt ,  siehe Anlage 6.1 .  In 8 Metern über Gelände wird 

der Gesundheitsschutz in nahezu dem gesamten Plangebiet nicht erfül lt .  Auf 

der der Schiene abgewandten Fassaden von err ichteten Gebäuden kann 

eine Minderung der Verkehrsgeräusche nach DIN 4109 von mindestens 5 dB 

bei günstigen Verhältnissen auch 10 dB und mehr ausgegangen werden. Es 

sind daher nur an zu der Schienentrasse abgewandten Fassaden zu schutz-

bedürft igen Räumen nach DIN 4109-1, 2018 Nummer 3.16 der geplanten 

Bebauung innerhalb des Plangebietes öffenbare Fenster auch ohne akt ive 

Schal lschutzmaßnahmen zulässig.  
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Der Anlage 6.1  kann ebenfal ls entnommen werden, dass bezogen auf die 

Terrassen und Freis i tze der geltende Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV 

für ein Mischgebiet im Tagzeitraum von IGW = 64 dB(A) im gesamten Plan-

gebiet überschr it ten wird. Ruhebereiche sind daher im Außenbereich nicht 

zulässig. Terrassen, die als Raucherbereiche und/oder als Arbeitsplatz im 

Freien dienen können auf der der Bahntrasse abgewandten Seite ausnahms-

weise zugelassen werden. s iehe hierzu auch Erläuterungen in den obigen 

Bewertungen zu den einzelnen Lastfällen. 

 

Die obige grundsätzl iche Vorgabe des Gesundheitsschutzes wird innerhalb 

des gesamten Plangebietes in Bezug auf  den Gesamtverkehrslärm auch mit 

den vorhandenen akt ive Schallschutzmaßnahmen im Nachtzeit raum in 4 Me-

ter und 8 Meter über Geländeniveau des Plangebietes nicht erfüllt ,  siehe 

Anlage 6.2ff .  Auf der der Schiene abgewandten Fassaden von err ichteten 

Gebäuden kann eine Minderung der Verkehrsgeräusche nach DIN 4109 von 

mindestens 5 dB bei günst igen Verhältnissen auch 10 dB und mehr ausge-

gangen werden. Es sind daher nur an zu der Schienentrasse abgewandten 

Fassaden zu schutzbedürft igen im Nachtzeitraum genutzten Räumen 

(Schlafzimmer, Kinderzimmer, etc.) im Erdgeschoss nach DIN 4109-1, 2018 

Nummer 3.16 der geplanten Bebauung innerhalb des Plangebietes öffenbare 

Fenster auch ohne akt ive Schal lschutzmaßnahmen zulässig.  

 

Es wird angeraten in diesem Bereich des Gewerbegebiets keine Betr iebs-

wohnungen zuzulassen. 

 

 

6.3 Lärmpegelbereich  

 

Wie der Anlage 8.1  im Tagzeitraum  entnommen werden kann, l iegen inner-

halb des Plangebietes in 4 Metern über Gelände die Lärmpegelbereiche LPB 

II I  bis LPB V nach DIN 4109-1, 2018 vor. Wie der Anlage 8.1a  im Tagzeit-

raum  entnommen werden kann, l iegen innerhalb des Plangebietes in 8 Me-

tern über Gelände die Lärmpegelbereiche LPB IV bis LPB V nach DIN 4109-

1, 2018 vor. Im Lärmpegelbereich LPB II I  bis LPB IV ist für  Gebäude mit 

Wohnnutzung das Schal ldämm-Maß der Fassade gegen Außenlärm (quasi  
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Mittelwert der fassadenbi ldenden Bautei le) im Rahmen des Bauantrages 

rechner isch nachzuweisen.  

 

Wie der Anlage 8.2  im Nachtzeitraum  entnommen werden kann, l iegen in-

nerhalb des Plangebietes in 4 Metern über Gelände die Lärmpegelbereiche 

LPB II I  bis LPB VI nach DIN 4109-1, 2018 vor. Wie der Anlage 8.2a  im 

Nachtzeitraum  entnommen werden kann, l iegen innerhalb des Plangebietes 

in 8 Metern über Gelände die Lärmpegelbereiche LPB IV bis LPB VI nach 

DIN 4109-1, 2018 vor. Im Lärmpegelbereich LPB II I  bis LPB VI ist für Ge-

bäude mit Wohnnutzung das Schal ldämm-Maß der Fassade gegen Außen-

lärm (quasi Mittelwert der fassadenbildenden Bauteile) im Rahmen des Bau-

antrages rechnerisch nachzuweisen.  

 

Nach der DIN 4109-1, Januar 2018 muss bei der Festsetzung der Lärmpe-

gelbereiche zwischen Räumen unterschieden werden, welche zum Aufent-

halt  im Tagzeitraum und zum Aufenthalt  im Nachtzeitraum (Schlaf-,  Kinder-

,  Gäste-, Beherbergungszimmer etc.) genutzt werden. Die Anlage 8.1ff 

Lärmpegelbereiche / maßgebliche Außenlärmpegel im Tagzeitraum  g i l t  

nach DIN 4109-1, 2018 für al le schutzbedürft igen Räume, die überwiegend 

im Tagzeitraum genutzt werden. Für die überwiegend zum Schlafen genutz-

ten Aufenthaltsräume (Schlafräume, Kinderzimmer, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten etc.) gelten die Lärmpegelbereiche / maßgebl iche Au-

ßenlärmpegel berechnet für den Nachtzeitraum  in der Anlage 8.2ff ,  wenn 

diese höher sind als die Lärmpegelbereiche / maßgebl iche Außenlärmpegel 

nach Anlage 8.1ff .  

 

Bei der hier untersuchten Situat ion sind Anforderungen der Lärmpegelberei-

che für den Tagzeitraum an den Fassaden etwas niedr iger als für den Nacht-

zeitraum. Wenn in dem Plangebiet keine Wohnnutzung zugelassen wird, ist 

nur der Lärmpegelbereich nach den Anlagen 8.1ff  festzusetzen. Wenn auch 

eine Betr iebswohnung zulässig sein sol lte, s iehe hierzu auch den Absatz 

zum Gesundheitsschutz ist zu beachten, wenn nur ein Lärmpegelbereich im 

Bebauungsplan festgesetzt werden sol l,  ist  die Berechnungsvariante der 

Lärmpegelbereiche / maßgebl iche Außenlärmpegel für den Nachtzeitraum in 

der Anlage 8.2a  im Bebauungsplan festzusetzen, da diese in einigen Berei-

chen höhere Zahlenwerte ausweist.    
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7 Geräuschkontingentierung  

 

Die Plangebietsgrenzen des Bebauungsplanes „Südl iches Rangiergelände 

Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen ist in der Anlage 1.1  dieser Immissi-

onsprognose beigefügt. Innerhalb des Plangebietes sol len die Nutzung Ge-

werbegebiet nach §8 BauNVO festgesetzt werden. 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden festzusetzenden Emissi-

onskontingente werden in ein digitales, dreidimensionales Geländemodell  

eingegeben. Mit diesem werden die von der Geräuschquel le ausgehenden 

Emissionen auf die gewählten Immissionsorte nach der Vorgabe der DIN 

45691, Vollkugelausbreitung, prognost iz iert .   

 

 

7.1 Gewerbliche Vorbelastung außerhalb des Plangebiets 

 

Die gewerbl iche Geräuscheinwirkung auf  die bestehende und geplante Be-

bauung außerhalb des Plangebiets wird durch mehrere gewerbliche Anlagen 

und gewerbl ich genutzte Flächen best immt. Dies sind die bestehenden Be-

tr iebe und gewerblich genutzten Flächen in der Nachbarschaft des Plange-

biets „Südliches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen 

 
Nummer des 
Bebauungs-
plans 

Name des Bebauungs-
plans 

Rechtskraft  Festgesetzte Art  der  
baul ichen Nutzung 

B29 „Lange Stabdäcker“   
letz te Änderung ink lu-
s ive Vorgänger  

12.09.2013 Gewerbegebiet,  Al lge-
meines Wohngebiet  

B54 „Gewerbegebiet südl ich 
Hirschacker“  

03.04.1995 Gewerbegebiet   

B54/1 „Gewerbegebiet südl ich 
Hirschacker“  

12.09.2013 Gewerbegebiet   

 
Die gewerbl iche Schal labstrahlung der einzelnen Betr iebe und Flächen kann 

im Rahmen des Bebauungsplanes nicht im Detai l untersucht werden. Ziel ist  

es eine konservat ive, sichere Planung zu erstel len, die die Belange der be-

stehenden Betr iebe berücksicht igt und den schal ltechnischen immissions-

schutzrechtl ich geltenden Schutz der bestehenden Bebauung gewähr leistet.   

 

Daher wird im Vergleich zur DIN 18005 Nummer 5.2.3 und auf Basis eigener 

Erfahrungswerte die Schal labstrahlung der bestehenden gewerbl ichen  
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Geräuschquellen recht hoch angenommen, um im Ergebnis auf der sicheren 

Seite zu l iegen, s iehe folgende Tabelle 1 .   

 

Daher wird für die Vorbelastung außerhalb des Bebauungsplangebiets „Süd-

liches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen zum Teil  eine 

höhere Schal lemissionen angenommen als nach DIN 18005 im Rahmen der 

Städtebaulichen Planung empfohlen.  

 

Tabelle 1:   Zusammenfassende Darstellung der auf das Plangebiet ein-

wirkenden maßgeblichen gewerbl ichen Schallquel len.  

 

Bezeichnung Freq. Richtw.
Tag Nacht Tag Nacht Typ Wert Tag Nacht Tag Nacht

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] (min) (min) (Hz)

GE B29 n. Dortm 105,6 90,6 62 47 Lw" 62 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B29 zw, Dortm-Essen 106,4 91,4 62 47 Lw" 62 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B29 ö. Dortm 99,9 84,9 62 47 Lw" 62 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B29 w. Bochum 102,7 87,7 62 47 Lw" 62 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B29 zw. Essen-Sand 107,4 92,4 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TII Süd 102,1 87,1 62 47 Lw" 62 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI w. Wupper 104,2 89,2 61 46 Lw" 61 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI sw. Duisb 106 91 62 47 Lw" 62 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 1 93,1 78,1 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 2 92,8 77,8 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 3 91 76 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 4 91,8 76,8 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 5 88,7 73,7 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 6 88,2 73,2 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 7 88,3 73,3 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 8 88,6 73,6 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 9 88,7 73,7 57 42 Lw" 57 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 10 91,5 76,5 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 11 90,1 75,1 55 40 Lw" 55 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 12 89,3 74,3 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 13 88 73 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 14 91,7 76,7 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 15 90,7 75,7 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI n. Duisb 16 89,4 74,4 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
östl.Rheintal 1 93,1 78,1 60 45 Lw" 60 0 -15 960 60 500 (keine)
östl.Rheintal 2 91,5 76,5 59 44 Lw" 59 0 -15 960 60 500 (keine)
östl.Rheintal 3 90,6 75,6 58 43 Lw" 58 0 -15 960 60 500 (keine)
östl.Rheintal 4 91,2 76,2 56 41 Lw" 56 0 -15 960 60 500 (keine)
östl.Rheintal 5 91,7 76,7 57 42 Lw" 57 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TI ö. Wupper 99,9 84,9 61 46 Lw" 61 0 -15 960 60 500 (keine)
GE B54TII Nord 102,2 87,2 62 47 Lw" 62 0 -15 960 60 500 (keine)

Lw / Li Korrektur EinwirkzeitSchallleistung Lw''Schallleistung Lw

 

 

Die Emissionshöhe der IFSP in der Tabelle 1  wird 3 Meter über Geländeni-

veau angenommen. 

 

In der Nachbarschaft der gewerbl ich genutzten Fläche außerhalb des Be-

bauungsplanes „Südliches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwet-

zingen ist die Nutzung Al lgemeines Wohngebiet in rechtskräf t igen Bebau-

ungsplänen festgesetzt,  was eine Beschränkung der Schal labstrahlung im 

Tag- und vor al lem Nachtzeitraum unter Beachtung der Vorgaben der TA-

Lärm bedingt.   
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Der maßgebl iche Immissionsort bezügl ich der Vorbelastung ist der Immissi-

onsort IO 4 auf dem Grundstück Hirschbrunnenweg 90.  

 

 
Bi ld  4 :  Ausschni t t  aus dem dre id imens ionalen,  d ig i ta len  Geländemodel l ,  Lage der  immis-

s ionsre levanten gewerb l ichen Schal lquel len im Bestand.  
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Diese Berücksicht igung der Geräusche der bestehenden gewerblichen Flä-

chen ist konform mit der Nummer 2.4 der TA-Lärm und den Auslegungshin-

weisen zur TA-Lärm des LAI vom 24.02.2023. Hiernach ist auch bei einer 

tatsächlichen Überschreitung des geltenden Immissionsrichtwertes durch 

die Vorbelastung nur maximal der geltende Immissionsrichtwert zur Berück-

sicht igung der Vorbelastung zu Grunde zu legen.  

 

Auf der s icheren Seite l iegend ist die bisherige gewerbl iche Nutzung des 

Plangebiets nicht zur Minderung der Vorbelastung herangezogen worden.  

 

Aus der Lage der Immissionsorte an der Ostfassade Rheintalstraße 41a, 41 

und 43 an der west l ichen Plangebietsgrenze des Bebauungsplans „Südl i-

ches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen ergibt sich eine 

Minderung der Geräuscheinwirkung der bestehenden gewerblichen Emissi-

onen öst l ich des Plangebiets „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der 

Stadt Schwetzingen, wie dem folgenden Bild aus der VDI 2571 zur Schal lab-

strahlung von Gebäuden entnommen werden kann. 

 

 

Bi ld  5 :  Rich tungsabhäng ige Schal labst rah lung von Fassaden.  

 
Es wird deut l ich, dass die seit l iche Abstrahlr ichtung einen 5 dB bis 10 dB 

geringeren Einwirkungspegel hat.  Diese Systematik kann auch auf die 

Schal leinwirkung übertragen werden und ist zudem noch von den Gebäude-

abmaßen abhängig, die Dif ferenz kann daher noch deut l ich höher sein. Es 

kann daher davon ausgegangen werden, dass der geltende Immissionsr icht-

wert der vorhandenen gewerbl ichen Einwirkung an den Immissionsorten an 

der Ostfassade Rheintalstraße 41a, 41 und 43 den geltenden Immissions-

r ichtwert um mindestes 5 dB unterschreitet.  Derzeit  s ind in diesen Fassa-

denbereichen keine Immissionsorte im Sinne der TA-Lärm vorhanden. 
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7.2 Planwerte außerhalb des Plangebietes 

 

Ausgangssituation und Grundlagen: 

Den in rechtskräft igen Bebauungsplänen festgesetzten Nutzungsschablo-

nen, den in Flächennutzungsplänen dargestel lten Bauflächen sowie der vor-

handenen Bebauung vor Ort kann eine Schutzbedürft igkeit  nach TA-Lärm 

zugeordnet werden. Dies erfolgte unter Nummer 3.3.1 dieser Immissions-

prognose. Es wurde weiterhin unter Nummer 4.4 in Verbindung mit Nummer 

7.1 dieser Immissionsprognose auf der sicheren Seite l iegend eine Schal lab-

strahlung der vorhandenen gewerblichen Flächen angenommen. Mit dieser 

theoret isch maximal vorhandenen gewerbl ichen Schal labstrahlung der ge-

werblichen Flächen lässt s ich der daraus result ierende Beurtei lungspegel 

an den gewählten Immissionsorten an der schutzbedürft igen Bebauung be-

rechnen.  

 

Die Geräuschemissionen der gewerblichen Nutzungen innerhalb des Plan-

gebiets „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen 

sol len so beschränkt  werden, dass an der schutzbedürft igen Bebauung au-

ßerhalb des Plangebiets der geltende Immissionsrichtwert der TA-Lärm nicht 

unzulässig überschr i t ten wird. Daher wird bei der Festlegung des Emissi-

onskontingentes innerhalb des Plangebietes „Südl iches Rangiergelände 

Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen das Irrelevanzkriter ium nach Nr. 3.2.1 

der TA-Lärm angewendet.  

 

Vorgehensweise: 

 

Die Planwerte nach DIN 45691 berechnen sich an den gewählten Immissi-

onsorten aus den geltenden immissionsrichtwerten der TA-Lärm nach Num-

mer 3.3.1 dieses Berichtes abzügl ich der prognostiz ierten Vorbelastung 

bzw. abzügl ich maximal 6 dB nach Nr. 3.2.1 der TA-Lärm. Die mit den inner-

halb des Plangebietes „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt 

Schwetzingen festzusetzenden Emissionskontingente zuzügl ich der ggf. ge-

sondert festgesetzten Zusatzkontingente berechneten Immissionskont in-

gente nach DIN 45691 sol len zur Vermeidung einer weiteren im Sinne der 

TA-Lärm unzulässigen Erhöhung des Beurtei lungspegels die folgenden 

Planwerte nach folgender Tabelle 2  an den gewählten Immissionsorten un-

ter Beachtung der Gebietsfestsetzung nicht überschreiten.   
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In der Tabelle 2  wurde der Beurteilungspegel der vorhandenen gewerbl ichen 

theoret isch maximalen Geräuscheinwirkung der gewerbl ich genutzten Flä-

chen nach Tabelle 1  berechnet. Aus dem Vergleich mit dem an den immis-

sionsorten geltenden Immissionsr ichtwert  und unter Beachtung der Nummer 

3.2.1 der TA-Lärm wurde der Planwert nach DIN 45691 berechnet. Dieser 

wird der Festsetzung der Emissionskont ingente innerhalb des Bebauungs-

plans „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen zu 

Grunde gelegt. Die Berechnung der Immissionskont ingente aus den im Plan-

gebiet festgesetzten Emissionskontingenten wird nach den Vorgaben der 

DIN 45691 Geräuschkontingentierung berechnet.  

 

Tabelle 2:   Berechnung der Planwerte nach DIN 45691. 

 

ID
Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB]
IO 01 !0001! 54,2 39,2 55 40 WA Gewerbe 51,3 36,3
IO 02 !0001! 54,3 39,3 55 40 WA Gewerbe 51,1 36,1
IO 03 !0001! 54,1 39,1 55 40 WA Gewerbe 51,5 36,5
IO 04 !0001! 54,8 39,8 55 40 WA Gewerbe 49,8 34,8
IO 05 !0001! 57,5 42,5 60 45 MI Gewerbe 58,4 43,4
IO 06 !0001! 60,5 45,5 65 50 GE Gewerbe 64,6 49,6
IO 07 !0001! 54,2 39,2 65 50 GE Gewerbe 65,0 50,0
IO 08 !0001! 56,4 41,4 65 50 GE Gewerbe 65,0 50,0
IO 09 !0001! 56,1 41,1 65 50 GE Gewerbe 65,0 50,0
IO 10 !0001! 50,7 35,7 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0
IO 11 !0001! 49,4 34,4 60 45 MI Gewerbe 60,0 45,0

Richtwert Nutzungsart Planwert
Bezeichnung

Vorbelastung

 

 

Der Planwert ist  in Bezug auf das Festsetzen von Emissionskontingenten 

innerhalb eines Plangebietes vergleichbar mit dem Immissionsrichtwert  

nach TA-Lärm in Bezug auf den Beurtei lungspegel des gesamten Gewerbe-

lärm. Dieser berechnete Planwerte sollen von der zukünft igen gewerbl ichen 

Schal labstrahlung des Plangebietes „Südl iches Rangiergelände Hirsch-

acker“ der Stadt Schwetzingen an der Bebauung mit schutzbedürft igen Räu-

men außerhalb des Plangebiets nicht überschrit ten werden, was durch die 

Festsetzung von Emissionskontingenten sichergestel lt  wird.  

 

Innerhalb des Plangebiets gelten die Vorgaben der TA-Lärm. 
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7.3 Festsetzung Emissionskontingente  

 

Die Festsetzung von Emissionskont ingenten innerhalb des Plangebietes 

wird gewählt,  da die zukünft ige Nutzung des Plangebietes aus schal ltechni-

scher Sicht,  d. h.,  mit den sich aus der Bebauung ergebenden Abschirmun-

gen und Reflexionen, z. Zt. nicht bekannt ist bzw. eine von der Nutzung des 

Gewerbegebietes unabhängige Aussage zur Gewerbelärmeinwirkung auf die 

Nachbarschaft getroffen werden soll,  d ie auch in Zukunft bei geänderter 

Nutzung des Plangebiets Bestand hat und eine ausreichende Nutzung des 

Plangebietes zulässt,  gleichzeit ig jedoch auch eine Begrenzung der 

Schal labstrahlung bedeutet.  Um der Entwicklung des Plangebietes jetzt und 

in Zukunft entsprechenden Spielraum zu geben, werden nachfolgend al lge-

meine Festsetzungen getroffen. Die nächstgelegene bestehende Bebauung 

mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbarschaft  

 
-  öst l ich bestehende Wohnbebauung (Rheintalstraße) 

- öst l ich bestehende Wohnbebauung (Hirschbrunnenweg) 

- west l ich bestehendes Kasernengelände 

 
wird mit der Festsetzung von Emissionskontingenten innerhalb des Plange-

bietes „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen vor 

unzulässigen Geräuschimmissionen geschützt.  Des Weiteren ist eine aus 

schalltechnischer, immissionsschutzrechtl icher Sicht geordnete Entwicklung 

des Plangebietes sichergestel lt .  

 

Für die Berechnung der Emissionskont ingente ist eine ausreichende Zahl 

von geeigneten Immissionsorten außerhalb des Plangebietes so zu wählen, 

dass bei Einhaltung der Planwerte an diesen Immissionsorten auch im übr i-

gen Einwirkungsbereich des Plangebietes keine Überschreitungen von Plan-

werten oder geltenden Immissionsr ichtwerten zu erwarten sind.  Die gewähl-

ten Immissionsorte sind im folgenden Bild 6  dieser Immissionsprognose dar-

gestellt .  
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Bi ld  6 :  Lage der  Immiss ionsor te  außerhalb  des P langebiets  

 

Die nach DIN 45691 geltenden Planwerte wurden unter Nummer 7.2 dieser 

Immissionsprognose bestimmt. Die Berechnung der Immissionskont ingente 

aufgrund der gewählten Emissionskont ingente wird mit der aktuel len Version 

des Rechenprogramms Cadna/A durchgeführt.  Cadna/A ist ein speziel l ent-

wickeltes Computerprogramm zur Berechnung und Beurtei lung von Lärmim-

missionen im Freien.  

 

Die Emissionskontingente der einzelnen Tei lgebiete innerhalb des Plange-

bietes „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen wer-

den über ein programminternes Opt imierungsverfahren so festgelegt, dass 

bei Einhaltung der Planwerte eine höchstmögl iche Nutzung der gewerbl ich 

genutzten Flächen innerhalb des Plangebietes „Südl iches Rangiergelände 

Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen aus schal ltechnischer Sicht mögl ich 

ist und gleichzeit ig die Schutzbedürft igkeit  an den einzelnen Immissionsor-

ten unter Beachtung der TA-Lärm erfül lt  wird.   
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Die Emissionskontingente (LE K , i) s ind für al le Tei lf lächen i in ganzen Dezibel 

so festzulegen, dass an keinem der untersuchten Immissionsorte j  der Plan-

wert (LP l , i) durch die energet ische Summe der Immissionskontingente (L IK i , j)  

al ler Tei lf lächen i unzulässig überschr it ten wird, d. h.,  

 

 10 lg 
  dB/LL1,0

i

j,ii,EK10


 dB ≤ LP l , j  

mit  

 ΔL i , j  = - 10 lg (S i / (4 πs 2
j,i ))  dB 

 
mit  

 S i  = Größe der Tei lf läche [m²] 

 
 s i , j  = Abstand Schwerpunkt der Tei lf läche zum Immissionsort [m] 

 

Das zulässige, von dem zukünft igen Betr ieb innerhalb des Plangebietes ein-

zuhaltende Immissionskont ingent (L IK)  berechnet s ich an den gewählten Im-

missionsorten über die Grundstücksgröße, dem horizontalen Abstand des 

Tei lf lächenschwerpunktes zum maßgebl ichen Immissionsort und das festge-

setzte Emissionskontingent (LE K)  nach DIN 45691 bei fre ier Schal lausbrei-

tung (Vol lkugel).  

 

In dem Plangebiet s ind Betr iebe und Anlagen zulässig, deren Beurtei lungs-

pegel (L r)  der Betr iebsgeräusche, berechnet nach TA-Lärm das dem Be-

tr iebsgrundstück zugeordnete Immissionskontingent (L IK)  an den maßgebl i-

chen Immissionsorten nicht überschreitet ,  d. h.,  L r    L IK .  

 

Diese Forderung kann auch von Betr ieben und Anlagen erfül l t  werden, deren 

Schal lemission höher sind als die nachfolgend festgesetzten Emissionskon-

t ingente (LE K ,  zulässige, immissionswirksame Schal labstrahlung pro Quad-

ratmeter Grundstücksf läche), deren Beurteilungspegel (L r)  unter Berück-

sicht igung von schallpegelmindernden Abschirmungen und Dämpfungen auf  

dem Betr iebsgrundstück, bzw. dem Schal lausbreitungsweg das dem Be-

tr iebsgrundstück zugeordnete Immissionskontingent (L IK)  an den maßgebl i-

chen Immissionsorten nicht überschreitet ,  d. h.,  L r    L IK .   
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Bei der Anordnung eines Hindernisses zwischen Emissions- und Immission-

sort ergeben sich Abschirmmaße nach DIN 9613-2, die die entfernungsbe-

dingten Pegelabnahmen erhöhen. In diesem Fall können die Abschirmmaße 

zu den gemäß Bebauungsplan festgesetzten Emissionskont ingenten hinzu-

addiert  werden.  

 

L IK :  Ausgehend von dem Emissionskontingent  (LE K)  berechnet sich das zu-

lässige Immissionskontingent L IK  an den maßgebl ichen Immissionsor-

ten entsprechend den Vorschr if ten der „DIN 45691 Geräuschkontin-

gentierung“ [31] .  

 

L r :  Beurtei lungspegel (L r)  der Betr iebsgeräusche der Anlage oder des Be-

tr iebes entsprechend den Vorschr if ten „Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA-Lärm)“ [4] . 

 

Die Einhaltung der Immissionskontingente entbindet nicht von der Pf l icht,  

weitergehende Lärmminderungsmaßnahmen entsprechend dem Stand der 

Technik und gemäß den Bestimmungen der TA-Lärm auszuführen. 

 

Für schutzwürdige Nutzungen innerhalb der Flächen, für die ein LE K  festge-

setzt ist ,  gelten die Anforderungen der TA-Lärm [4].  

 

Die ansiedlungswil l igen Bauherren müssen im Rahmen der Baugenehmi-

gung auf Ver langen der zuständigen Genehmigungsbehörde per Einzelnach-

weis die Übereinst immung mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes so-

wie die Einhaltung der Vorschr if ten sonst iger schal ltechnischer Regelwerke 

belegen. 

 

Die Teilgebiete innerhalb des Plangebietes, für die ein Emissionskontin-

gent festgelegt wird, sind dem folgenden Bild 7  zu entnehmen.  
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Bi ld  7 :  Plangebiet  „Südl iches Rangierge lände Hi rschacker“ der Stadt  Schwetz ingen,  

Emiss ionskont ingente 

 

Bei der Fest legung der Tei lgebiete werden die innerhalb des Plangebietes 

bestehenden Flurstücksgrenzen berücksicht igt.  Mit  den in dem Bebauungs-

plan „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen fest-

gesetzten Emissionskontingenten auf den Flächen nach §19, Absatz 3 

BauNVO  

 

„Für die Ermitt lung der zulässigen Grundf läche ist  die Fläche des Bau-

grundstücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan 

festgesetzten Straßenbegrenzungslinie l iegt.  Ist  eine Straßenbegrenzungs-

l inie nicht festgesetzt,  so ist  die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, 

die hinter der tatsächl ichen Straßengrenze l iegt oder die im Bebauungs-

plan als maßgebend für die Ermitt lung der zulässigen Grundf läche festge-

setzt ist .“  
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In der folgenden Tabelle 3  sind die einzelnen Tei lgebiete und die Emissi-

onskontingente im Tag- und im Nachtzeitraum dargestel lt .  Die Schal laus-

breitungsrechnung zur Festsetzung der Emissionskont ingente wird nach DIN 

45691 nur mit  Berücksicht igung des hor izontalen Abstandes zwischen Emis-

sionsort und Immissionsort durchgeführt,  siehe Formeln auf Seite 50  d ieser 

Immissionsprognose. 

 

Tabelle 3 :  Darstellung der festgesetzten Emissionskontingente der ein-

zelnen Tei lgebiete innerhalb des Plangebietes  

 

Fläche

Lw'' Lw Lw'' Lw

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (m²)

LEK Teilf. 1 63 99,2 48 84,2 4201,73

LEK Teilf. 2 65 98,3 50 83,3 2152,01

Zeitraum Tag Zeitraum Nacht

Bezeichnung

 

 

Zur besseren Bewertung vergleichbar den Angaben der DIN 18005 unter 

Nummer 5.3.1 können den Emissionskont ingenten nach Tabelle 3  in Abhän-

gigkeit  von der Entfernung zum Immissionsort bei der gewerbl ichen Schal-

lausbreitung vergleichbar einem IFSP 2 dB bis 4 dB hinzuaddiert  werden. 

Geht man von der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, aus, dann geht 

von einem durchschnit t l ichen Gewerbegebiet ein f lächenbezogener Schal l-

le istungspegel von FSP = 60 dB aus 

 

Der Tabelle 3  ist  mit  dieser zusätzl ichen Information zu entnehmen, dass 

die Tei lf lächen TF 1 bis TF 2 des Plangebietes „Südl iches Rangiergelände 

Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen im Tagzeitraum sehr gut als Gewerbe-

gebiet nutzbar s ind.  Gewerbliche Akt iv itäten im Freien s ind im Nachtzeit-

raum in der Regel nur eingeschränkt gegenüber dem Tagzeitraum zu real i-

sieren.  

 

Die nach DIN 45691 berechneten Immissionskontingente an den gewählten 

Immissionsorten in der Nachbarschaft sind in der Tabelle 4  dargestel lt  und 

werden mit den Planwerten, s iehe Nummer 3.3.4 dieser Immissionsprog-

nose vergl ichen.   
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Tabelle 4 :  Darstellung der berechneten Immissionskontingente  an den 

gewählten Immissionsorten, siehe Bild 6 ,  infolge der festge-

setzten Emissionskontingente innerhalb des Plangebietes,  

siehe Bild 7  und Vergleich mit den geltenden Planwerten  

nach Tabelle 2 .   

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

IO 01LEK !0001!01 49,0 34,0 51 36 WA Gewerbe -2,3 -2,3
IO 02LEK !0001!02 48,6 33,6 51 36 WA Gewerbe -2,5 -2,5
IO 03LEK !0001!03 48,2 33,2 52 37 WA Gewerbe -3,3 -3,3
IO 04LEK !0001!04 48,0 33,0 50 35 WA Gewerbe -1,8 -1,8
IO 05LEK !0001!05 52,3 37,3 58 43 MI Gewerbe -6,1 -6,1
IO 06LEK !0001!06 47,9 32,9 65 50 GE Gewerbe -16,7 -16,7
IO 07LEK !0001!07 47,3 32,3 65 50 GE Gewerbe -17,7 -17,7
IO 08LEK !0001!08 46,0 31,0 65 50 GE Gewerbe -19,0 -19,0
IO 09LEK !0001!09 45,3 30,3 65 50 GE Gewerbe -19,7 -19,7
IO 10LEK !0001!10 45,0 30,0 60 45 MI Gewerbe -15,0 -15,0
IO 11LEK !0001!11 49,1 34,1 60 45 MI Gewerbe -10,9 -10,9

Nutzungsart Differenz
Bezeichnung

Pegel Lr Planwert

 

 
Wie der Tabelle 4 entnommen werden kann, wird der unter Berücksicht i-

gung der gewerblichen Vorbelastung berechnete Planwert im Tag- und 

Nachtzeitraum an allen Immissionsorten um mindestens 1,8 dB unterschrit-

ten. Der maßgebliche Immissionsort ist  der Immissionsort IO 4 öst l ich des 

Plangebiets.  

 

Die aufgrund der Vorbelastung berechneten Planwerte LP l  werden von den 

obigen Immissionskontingenten L I k ,  berechnet aus den festgesetzten Emis-

sionskont ingenten LE k  innerhalb des Plangebietes „Südliches Rangierge-

lände Hirschacker“ der Stadt Schwetzingen zum Teil deut l ich unterschr it-

ten. Es könnten daher in Abhängigkeit  e ines Sektors und der Gebietsein-

stufung innerhalb dieses Sektors Zusatzkontingente angegeben werden, 

wovon hier mit  Rücksichtnahme auf das nahel iegende Allgemeine Wohnge-

biet Abstand genommen wird, da aufgrund der ger ingen Entfernungen eine 

Gerichtete Schal labstrahlung als nicht real is ierbare gewerbliche Nutzung 

zu bewerten ist .  

 

Die Koordinaten der Eckpunkte der Emissionskontingente können der fo l-

genden Tabelle 5  entnommen werden.  
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Tabelle 5 :  Darstellung der Koordinaten der Eckpunkte der Immissions-

kontingente .   

 

x (m) y (m) x (m) y (m)

467975,49 5472514,68 468089,99 5472385,68

468083,77 5472379,34 468128,38 5472347,37

468100,92 5472396,98 468129,45 5472345,92

467994,57 5472530,04 468129,41 5472343,95

468109,17 5472325

468115,67 5472322,25

468121,54 5472318,25

468127,04 5472312,87

468149,29 5472296,37

468163,17 5472319,62

468100,91 5472397,01

UTM-Koordinaten

Teilfläche 1 Teilfläche 2

UTM-Koordinaten

 

 

 

8. Zusammenfassung 

 

Die Stadt Schwetzingen beabsicht igt die Aufstel lung des Bebauungsplans 

„Südliches Rangiergelände Hirschacker“ in 68723 Schwetzingen. Innerhalb 

des Plangebietes sol l Gewerbenutzung entstehen.  

 

Außerhalb des Plangebietes bef inden sich im Süden und Südwesten gewerb-

l ich genutzte Flächen sowie Westen und im Norden Wohnbebauung. Im Os-

ten verläuft  die Bahntrasse Mannheim-Schwetzingen und daran anschl ie-

ßend Waldf läche. Die von den gewerbl ichen Grundstücken sowie dem Stra-

ßen- und Schienenverkehr ausgehenden Geräusche sind im Rahmen der 

Lärmvorsorge zu berechnen und die Einwirkungen auf die geplante Bebau-

ung innerhalb des Plangebietes „Südliches Rangiergelände Hirschacker“ der 

Stadt Schwetzingen zu prognost izieren und nach den geltenden Regelwer-

ken zu beurteilen.  

 

Die Emissionen des Verkehrslärms auf den öffent l ichen Straßen und Schie-

nenwege sind in diesem Untersuchungsbericht zu berechnen und deren Ein-

wirkung auf den Bebauungsplan „Südl iches Rangiergelände Hirschacker“  

der Stadt Schwetzingen nach der DIN 18005, Beiblatt  1 [2] und der  
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16. BImSchV [3] zu bewerten. Erforder l ichenfal ls sind akt ive oder passive 

bauliche Maßnahmen zum Schutz vor unzulässigen Immissionen festzule-

gen.  

 

Die gewerbl ichen Akt iv itäten auf den umliegenden Betr iebsgrundstücken 

sind überschlägl ich auf der s icheren Seite l iegend anzunehmen, die Beur-

tei lungspegel innerhalb des Bebauungsplanes zu prognostiz ieren und nach 

DIN 18005, Beiblatt  1 [9] sowie TA-Lärm [4] zu beurteilen.  

 

Es sol l überprüft  werden ob auf das Plangebiet und die dar in geplante Be-

bauung im Sinne des BImSchG und mitgeltenden Regelwerke, Verordnungen 

sowie Normen unter Zugrundelegung der geplanten Nutzung schädl iche Um-

welteinwirkungen, hier Geräuschimmissionen der öffent l ichen Verkehrswege 

und der umliegenden gewerbl ichen Flächen einwirken. Ist  dies der Fal l sol-

len in einem weiteren Schr it t  Maßnahmen aufgezeigt werden,  mit  denen ge-

sunde Wohnverhältnisse im Sinne der geltenden Regelwerke hergestel lt  

werden können. Wenn erforder l ich sind akt ive oder passive Schal lschutz-

maßnahmen zu prüfen. 

 

In den unterschiedl ichen Lärmkarten in den Anlagen 4.1  b is Anlagen 7.2  zu 

den unter Nummer 4 und Nummer 5 dieser Immissionsprognose beschriebe-

nen Geräuscheinwirkungen, ist  die Darstel lung der prognost iz ierten Beur-

tei lungspegel der bestehenden Straßenverkehrswege und der gewerbl ichen 

Schal le inwirkung innerhalb des Plangebietes, ohne zusätzl iche aber mit den 

bestehenden akt ive Schal lschutzmaßnahmen zu entnehmen. 

 

Wie unter Nummer 6.1.ff  dieser Immissionsprognose ausführl ich beschrie-

ben werden die schal ltechnischen Orient ierungswerte der DIN 18005, Bei-

blatt  1 sowie die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV im Tag- und Nacht-

zeitraum von den einwirkenden Verkehrsgeräuschen  bezogen auf die Ge-

bietseinstufung Gewerbegebiet tei lweise deutl ich überschrit ten.  

 

Akt ive Schal lschutzmaßnahmen sind im Rahmen des Bebauungsplans noch 

ggf.  zu besprechen und zu bewerten. 
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Es ist  im Rahmen des Bebauungsplanes zu entscheiden, ob die Überschrei-

tungen der geltenden schal ltechnischen Orient ierungswerte und Immissi-

onsgrenzwerte aufgrund anderer gewicht iger Belange abgewogen werden 

können. Hierzu gehören auch die aufzuwendenden Finanzmittel.  

 

Generel l ist  nach der geltenden Rechtslage der akt ive Schal lschutz dem 

passiven Schal lschutz vorzuziehen.  

 

Bei der Abwägung der Verhältnismäßigkeit  der Kosten zum Nutzen kann 

nach folgendem Text  „Zur Verhältnismäßigkeit  von Schal lschutzkosten nach 

§41Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz“ aus der Zeitschrif t  Lärmbe-

kämpfung 52 (2005) Nr. 3 folgendes Diagramm herangezogen werden. 

 

 

 

Da die Gesamtinf lat ion seit  2005 bis 2025 ca. 30% beträgt,  wären die ge-

nannten Kosten des obigen Diagramms, um diesen Prozentsatz zu erhöhen. 

Der Zielwert wäre zumindest der geltenden Immissionsgrenzwert der 16. 

BImSchV. 

 

Unter diesem Gesichtspunkt ist  auch abzuwägen, ob eine Betr iebswohnung 

zulässig ist  und wenn ja welche Schallschutzmaßnahmen (Grundr issor ien-

t ierungen, nicht öffenbare Fenster,  etc.) zusätzl ich getroffen werden müs-

sen.  
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Die den Gesundheitsschutz markierenden Obergrenzen des Beurtei lungspe-

gels von tags L r , A  = 70 dB(A) und nachts L r ,A  = 60 dB(A) werden innerhalb 

des Plangebietes zum Tei l deut l ich überschrit ten,  siehe detail l ierte Bewer-

tung unter Nummer 6 dieser Immissionsprognose.  

 

Die im Bebauungsplan festzusetzenden Lärmpegelbereiche sind in den An-

lage 8.1 bis Anlage 8.2  dargestel lt .  

 

Der Schutz der Nachbarschaft vor unzulässiger Geräuscheinstrahlung ist  

über die Festsetzung von Emissionskontingenten unter Nummer 7 dieser 

Immissionsprognose sicher gestellt .  

 

Kal lstadt,  den 18. Dezember 2025 

 

 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik 

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

Dieser Bericht besteht aus 58 Seiten 

und 8 Anlagen 
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Version 202501

Strecke 4020 Abschnitt Mannheim-Rheinau bis Schwetzingen West, km 10,0- km 12,0, Bereich Schwetzingen / Hirschacker

Horizont 2025

RiKz 1+2

Zugart v_Zug

Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl

GZ-E 0 1 90 7-Z5-A4 1 10-Z18 15 10-Z15 4

GZ-E 0 1 90 7-Z5-A4 1 10-Z5 20 10-Z18 5 10-Z2 5 10-Z15 1

GZ-E 5 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 20 10-Z18 5 10-Z2 5 10-Z15 1

GZ-E 3 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 19 10-Z18 5 10-Z2 5 10-Z15 1

GZ-E 2 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 21 10-Z18 5 10-Z2 5 10-Z15 1

GZ-E 0 1 100 7-Z5-A4 1 10-Z18 29 10-Z15 7

GZ-E 1 2 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 24 10-Z18 6 10-Z2 6 10-Z15 1

GZ-E 0 3 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 22 10-Z18 6 10-Z2 6 10-Z15 1

GZ-E 1 0 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 17 10-Z18 4 10-Z2 4 10-Z15 1

GZ-E 1 0 120 7-Z5-A4 1 10-Z5 19 10-Z18 5 10-Z2 5 10-Z15 1

GZ-E 1 0 120 7-Z5-A4 1 10-Z5 21 10-Z18 5 10-Z2 5 10-Z15 1

GZ-E 1 0 120 7-Z5-A4 2 10-Z5 18 10-Z18 4 10-Z2 4 10-Z15 1

IC-E 0 1 160 7-Z5-A4 1 9-Z5 13

NZ-E 0 1 140 7-Z5-A4 1 9-Z5 12

S 64 14 160 5-Z5-A8 2

S 1 0 160 5-Z5-A8 3

Summe 80 30

Die nachfolgend genannte zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

von km bis km km/h

9,1 12,5 160

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

VzG
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
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Version 202501 - Daten gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030DT(KW 11/2024) des Bundes

Strecke 4020 Abschnitt Mannheim-Rheinau bis Schwetzingen West, km 10,0- km 12,0, Bereich Schwetzingen / Hirschacker

Horizont 2030DT

RiKz 1+2

Zugart v_Zug

Traktion Tag Nacht km/h Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl Fz_Kat Anzahl

GZ-E 64 59 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 8 7 120 7-Z5-A4 1 10-Z5 30 10-Z18 8

GZ-E 6 4 100 7-Z5-A4 1 10-Z5 10

S 64 8 140 5-Z5-A8 2

Summe 142 78

Die nachfolgend genannte zulässige Streckenhöchstgeschwindigkeit ist anzusetzen, wenn sie kleiner als die Zuggeschwindigkeit ist!

von km bis km km/h

9,1 12,5 160

von km bis km

- -

RiKz: Kennzeichen für Gleisrichtung. Mit RiKz 1+2 wird die Streckenbelastung dargestellt.

Besonders überwachtes Gleis

Erläuterungen und Legende

Anzahl Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

VzG
Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

BüG
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 Anlage 3 
IMMISSIONSPROGNOSE   25.0908 

 18.12.2025 
 
 

Allgemeine Berechnungsparameter: 
 
 
 
Land Deutschland (TA-Lärm) 

Straße streng nach RLS 19 / 90 an 

Schiene streng nach Schall 03 an 

max. Fehler (dB) 0,0 

max. Suchradius (m) 2000,0 

Mindestabstand Quelle - Immis.-Ort 0,0 

Aufteilung:  

Rasterfaktor 0,5 

max. Abschnittslänge 1000,0 

min. Abschnittslänge 1,0 

min. Abschnittslänge (%) 0,0 

proj. Linienquelle an 

proj. Flächenquelle an 

Bezugszeit:  

Bezugszeit Tag (min) 960 

Bezugszeit Nacht (min) 60 

Zuschlag Tag (dB) 0,0 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6,0 

Zuschlag Nacht (dB) 0,0 

DGM:  

Standardhöhe (m) 10,0 

Suchradius für Höhenlinien (m) - 

Geländemodell Triangulation 

Reflektion:  

max. Reflektionsordnung 2 

Suchradius für Reflektoren um Quelle (m) 100,0 

Suchradius für Reflektoren um Immis.-Ort (m) 100,0 

max. Abstand Quelle – Immis.-Ort (m) 1000,0 

Mindestabstand Immis.-Ort – Reflektor (m) 0,55,0 

Mindestabstand Quelle - Reflektor 0,1 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung Mehrere Objekte 

Hin. in FQ schirmen nicht ab an 

Abschirmung:  

Mit Bodendämpfung über Schirm Dz. Mit Begrenzung 

Schirmberechnungskoef. C1 3,0 

Schirmberechnungskoef. C2 20,0 

Schirmberechnungskoef. C3 0,0 

Temperatur (°C) 10,0 

rel. Luftfeuchte (%) 70,0 

Windgeschwindigkeit (m/s) 3,0 

Mitwindwetterlage an 
 










































